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1 Veranlassung 

Das geplante Erschließungsgebiet Diekmoor soll gem. Rahmenplanung (Bezirksamt Ham-
burg Nord, 2023) in den Bornbach entwässern. Ziel der wasserwirtschaftlichen Machbar-
keitsstudie ist die Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässer- und 
Hochwasserschutzes zur frühzeitigen Berücksichtigung bei der weiteren städtebaulichen 
Planung rund um das Erschließungsgebiet Diekmoor. Eingriffe in diesem sensiblen Gebiet 
müssen basierend auf dem Verschlechterungsverbot (§ 27 und 57 WHG (WHG, 2009)) was-
serwirtschaftliche Belange und die entsprechenden Bewirtschaftungsziele berücksichtigen. 

Die wasserwirtschaftliche Situation im Gebiet der Rahmenplanung Diekmoor ist gekenn-
zeichnet durch eine Hochwassergefahr, welche vom Bornbach ausgeht. In dem Gewässer-
abschnitt, der an das geplante Erschließungsgebiet angrenzt, wird die Hochwassergefahr-
durch den punktuellen Zufluss des Sieleinzugsgebietes 56620016 beeinflusst. Derzeit ist 
das Gebiet kein Risikogebiet und daher die flächige Ausdehnung eines hundertjährlichen 
Hochwasserereignisses (HQ100) nicht in Überschwemmungskarten dargestellt. Deswegen 
wird in dieser Machbarkeitsstudie zunächst die Überschwemmungslinie für den Ist-Zustand 
ermittelt. Die Entwicklung des Planzustands berücksichtigt diese ermittelte Überschwem-
mungsausdehnung, um die Hochwassersicherheit des geplanten Erschließungsgebiets an-
hand von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen zu gewährleisten. Die Überschwemmungs-
karten werden für die drei Varianten erstellt und mit dem Ist-Zustand verglichen.  

Zudem liegt das Gebiet an einem Gewässerabschnitt des Bornbachs mit sichtbaren und 
nachgewiesenen gewässerökologischen Defiziten (LSBG, 2022).  

In der Regenwasserstudie Bornbach (LSBG, 2022) wurde bereits ein erstes Maßnahmen-
konzept entwickelt, um die genannten Belastungen zu reduzieren. Dieses Konzept wird in 
der vorliegenden Machbarkeitsstudie (MBS) weiterentwickelt. Dabei werden insbesondere 
auch die immissionsseitigen Anforderungen gem. DWA-M 102-3 (DWA & BWK, 2021), so-
wie die Flächenbedarfe und zusätzlichen Einleitmengen der Erschließungsflächen berück-
sichtigt.  

Durch die komplexen wasserwirtschaftlichen Wechselwirkungen wird eine modellgestützte 
Machbarkeitsstudie durchgeführt. Mit einem Niederschlag-Abfluss-Modell (N-A-Modell) 
und hydrodynamisch-numerischen Modell (HN-Modell) werden in einem ersten Schritt die 
relevanten wasserwirtschaftlichen Parameter für den Ist-Zustand ermittelt. In den nachfol-
genden Schritten werden zum Vergleich Planungskonzepte aus der Machbarkeitsstudie mit 
Modellberechnungen und analytischen Berechnungsverfahren geprüft. 

Die resultierenden Variantenprüfungen liefern eine wichtige und frühzeitige Entschei-
dungsgrundlage für die späteren Planungsphasen der wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, 
die Umsetzung des Verbesserungsgebots und weiteren Schritte der Erschließungsplanung.  
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2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet wird definiert durch den Gewässerabschnitt des Bornbachs 
km 2+325 bis 1+525 inklusive angrenzender Flächen, welche für die Maßnahmenentwick-
lung benötigt werden (Abb. 1). Dieser Abschnitt beginnt oberstromig an der Einleitung des 
Sieleinzugsgebiets 56620016 und grenzt somit an die geplante Erschließung an. Die unter-
stromige Grenze wird durch die Brücke der Ursula-De-Boer-Straße festgelegt. Das Unter-
suchungsgebiet liegt innerhalb des Bereichs der Rahmenplanung Diekmoor (Bezirksamt 
Hamburg Nord, 2024). 

Der Bornbach ist in diesem Bereich geprägt durch ein flaches Sohlgefälle (8x10-4 m/m) und 
einen tief eingeschnittenen Flussschlauch. Beidseitig des Bornbachs soll ein Gewässerrand-
streifen von jeweils 5 m eingehalten werden. Die Topografie rund um das bestehende Hoch-
wasserrückhaltebecken (HRB) Diekmoor ist flach und wird derzeit vorwiegend von Klein-
gärtenparzellen genutzt. Westlich des HRB Diekmoor befindet sich eine als § 30 Biotop 
festgestellte Schilfinsel. Weitere lineare Biotope sind entlang des Zulaufgrabens zwischen 
der Einleitstelle und dem Bornbach angesiedelt.   

 

Abb. 1: Untersuchungsgebiet, Übersichtskarte 
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3 Methodik 

In einem ersten Schritt werden die wasserwirtschaftlichen Defizite inkl. komplexer Zusam-
menhänge und Wechselwirkungen untersucht. Hierzu werden Bestandsuntersuchungen, 
vor allem Regenwasserstudie Bornbach (LSBG, 2022), Modellierungen (N-A-Modell und 
HN-Modell), Ortsbegehungen, Arbeitsgespräche und Literaturrecherchen zur Erstellung ei-
ner Defizitanalyse eingesetzt. Die resultierenden Handlungsbedarfe werden geeigneten 
Maßnahmen zugeordnet.  

In einem zweiten Schritt werden die interagierenden Maßnahmen in drei Kategorien einge-
teilt:  

Tab. 1: Maßnahmenkategorien 

Kategorie Funktion 
Stoffliche Reinigung Gewässerschutz- und Qualität 

Schaffung von Rückhalt 
Hochwasserschutz und Gewässerschutz durch Erhöhung des Wieder-
besiedlungspotenzials 

Gewässerausbau 
Hochwasserschutz (Vermeidung von Rückstau in das Hochwasser-
rückhaltebecken) und Verbesserung der Gewässerökologie 

 

Der dritte Schritt beinhaltet die Vordimensionierung und Überprüfung der vorgesehenen 
Funktionsweise der Maßnahmen. Hierzu werden geeignete Berechnungsverfahren, Nieder-
schlag-Abfluss-Modelle (N-A-Modelle) und hydrodynamisch-numerischen Modelle (HN-
Modelle) eingesetzt (Abb. 2).  

 

Abb. 2: Methodik 

Im Anschluss der Vordimensionierung wird der Maßnahmenzustand berechnet, um die 
Hochwasserneutralität im Vergleich zum Ist-Zustand nachzuweisen. Zu diesem Nachweis 
gehört auch die Berechnung der Betroffenheiten bei einem HQ100  (LSBG, 2024). 
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Die rechnerischen Nachweise werden zunächst für einen ersten Variantenentwurf (Maxi-
malvariante) erstellt. Anschließend werden zwei weitere Varianten (Minimalvariante und 
Mittlere Variante) unter Berücksichtigung der Erkenntnisse dieses ersten Variantenent-
wurfs erarbeitet (Kapitel 0). Die entwickelten Varianten werden anhand von Lageplänen 
und Schnitten dargestellt (Anhänge A – F). 

Dieses Kapitel beschreibt die Methodik für die Entwicklung und Vorbemessung der einzel-
nen Maßnahmen. 

3.1 Stoffliche Reinigung 

Für die stoffliche Reinigung wird zunächst die Notwendigkeit begründet. Das Auswahlver-
fahren für eine geeignete wasserwirtschaftliche Maßnahme wird beschrieben. Die Grund-
sätze für die Vordimensierung und planerische Hinweise werden erläutert. 

3.1.1 Begründung des Reinigungbedarfs 

In der Regenwasserstudie Bornbach (LSBG, 2022) wird nachgewiesen, dass die immissi-
onsseitigen stofflichen Anforderungen (DWA-M 102-3 nach DWA & BWK, 2021) hinter der 
Einleitung 56620016 am Diekmoor nicht eingehalten werden können. Ursache ist die Über-
schreitung der zulässigen Konzentration (30 mg/l) abfiltrierbarer Stoffe mit einem Durch-
messer von 0,45 bis 0,063 µm (AFS63). Zudem sorgt auch der hohe Nährstoffeintrag ins-
besondere bei einen Stillgewässer (entkoppeltes Hochwasserrückhaltebecken, Kapitel 3.2) 
für ein erhöhtes Risiko der Eutrophierung (DWA 606 nach DWA & DGL). 

Schadstoffe werden gemäß BUKEA (2023) entweder über die Atmosphäre oder über den 
oberflächigen Abfluss vom Niederschlagswasser aufgenommen. Aus der Luft werden diese 
dann entweder partikulär oder gelöst auf die Erdoberfläche und von dort in Oberflächen-
gewässer transportiert. Von Flächen hingegen werden Schadstoffe unmittelbar mit dem 
abfließenden Niederschlagswasser in Gewässer eingetragen. Die kumulierten Stoffeinträge 
aus Niederschlagswassereinleitungen in Gewässer werden gemäß DWA-A 102-2 anhand 
des Summenparameters AFS63 abgebildet (DWA & BWK, 2020).  

Durch den Eintrag von AFS63 werden verschiedene Gefahren für den Bornbach ausgelöst: 

 Erhöhtes Risiko der Abdichtung der Sohle durch die Sedimentation von Feinstoffen 
(Kolmation).  

 Der Eintrag von sorbierten Schadstoffen wie Schwermetalle, organische Schad-
stoffe, polycyclische aromatische Kohlenstoffe (PAK) und Mikroplastik führt zu ei-
ner Verschlechterung des chemischen Zustands. 

Zur differenzierten Bewertung verschiedener Flächen hinsichtlich deren Beitrag zur AFS63-
Belastung sind in DWA-A 102-2 verschiedene abflusswirksame Flächenarten in drei Belas-
tungskategorien zugeordnet (DWA & BWK, 2020): Belastungskategorie I (280 kg/(ha.a), 
Belastungskategorie II (530 kg/(ha.a) und Belastungskategorie III (760 kg/(ha.a) 
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Für den Summenparameter AFS63 sind die hauptsächlichen Quellen der Straßenverkehr 
sowie Gewerbe- und Industrieflächen (Belastungskategorie III). Diese Daten sind für das 
Betrachtungsgebiet der lokal überarbeiteten Emissionspotenzialkarte (EPK) zu entnehmen 
(Hamburg Wasser, 2023). 

Punktuell eingetragene Nährstoffe, primär Nitrat (N) und Phosphor (P) gelangen in einem 
Trennsystem durch Blütenstaub- und Pollen, Laubeintrag, Tierexkremente sowie Dünge- 
und Pflanzenschutzmittel von Freiflächen, Grün-, Sport- und Freizeitanlagen (DWA-M 102-
3 nach DWA & BWK, 2021, Umweltbehörde Hamburg, 2001) zu den entsprechenden Ein-
leitstellen (DWA-M 606 nach DWA & DGL, 2023, S. 64, UBA, 2021). 

Eine Nährstoffproblematik betrifft hauptsächlich das abgekoppelte Stillgewässer Hoch-
wasserrückhaltebecken (HRB) Diekmoor (Kapitel 3.2), welches nach der Umgestaltung und 
Entkopplung als Gewässer II. Ordnung zu bewerten ist. Demnach gelten die Bewirtschaf-
tungsziele des §27 WHG in Bezug auf die Verbesserung des ökologischen und chemischen 
Zustands sowie die Einleitanforderungen gem. §57 WHG. Diese werden bei der Entwicklung 
der Maßnahmen zur Reinigung berücksichtigt. 

Der anthropogene Eintrag von Nährstoffen in das HRB führt zu einer Intensivierung der 
Primärproduktion bis hin zu einer Eutrophierung. In Stillgewässer eingeleitetes N oder P 
erhöht das Pflanzenwachstum. Die verstärkten biologischen Aktivitäten resultieren in ei-
nem höheren Sauerstoffbedarf im Gewässer. Gleichzeitig erhöht das zunehmende Pflan-
zenwachstum die Verschattung der unteren Wasserschichten. Der Abbau daraufhin abster-
bender Makrophyten zehrt wiederum Sauerstoff (Sauerstoffmangel im Tiefenwasser)  
(Abb. 3). Breitet sich dieser Sauerstoffmangel auf alle Wasserschichten aus und überwie-
gen anschließend die anaeroben Prozesse im Gewässer, wird umgangssprachlich auch vom 
„Umkippen“ gesprochen.  

Zusätzlich werden bei dem Abbau von organischen Sedimenten giftiges Nitrit, Ammonium 
oder Schwefelwasserstoff freigesetzt. In den oberen Wasserschichten droht bei einer Frei-
setzung Fischsterben. Da giftige Cyanobakterien (Blaualgen) besser an die hoch eutrophen 
Bedingungen angepasst sind, verdrängen sie Kiesel- und Grünalgen insbesondere in war-
men Sommermonaten und stellen Risiken für Ökosystem und Mensch dar (DWA-M 606 
nach DWA & DGL, 2023, Umweltbehörde Hamburg, 2001). 

 

Abb. 3: Prozess der Eutrophierung, nach www.klasse-wasser.de, aufgerufen am 06.05.2024 
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3.1.2 Wahl der Reinigungsanlage 

Nach Feststellung der Notwendigkeit einer Reinigungsanlage werden in der Machbarkeits-
studie verschiedene Lösungen geprüft. 

Betrachtet werden technische Kriterien, die Flächenverfügbarkeit, sowie betriebliche und 
ökonomische Kriterien. 

Miteinander verglichen werden Retentionsbodenfilter (RBF), Rohrsedimentation, Schilfpol-
der- und Schilflamellenklärer sowie oberflächig überströmte Feuchtgebiete (OÜF) (Be-
schreibungen in Kapitel 4.3.1). Die Prüfung berücksichtigt u.a. das lokale Gefälle bzw. die 
lokalen topographischen Gegebenheiten, den Flächenbedarf, den verfügbaren Retentions-
raum und die Notwendigkeit eines zusätzliches Sielausbaus.  

3.1.3 Bemessungsgrundlagen 

Zur Bemessung der erforderlichen Reinigungsanlage (Ergebnis der Auswahl in Kapitel 4.3.1) 
werden in einem ersten Schritt die emissionsseitigen AFS63-Jahresfrachten berechnet 
(DWA-A 102-2 nach DWA & BWK, 2020). 

AFS63 

Nach der Ermittlung des jährlich zu erwartenden Eintrags erfolgt die Bemessung nach den 
entsprechenden analytischen Ansätzen des DWA-A 102-2 und DWA-A 178 (DWA & BWK, 
2020, DWA, 2019). Mit einem Niederschlag-Abfluss Transportmodell (LSBG, 2022) wird 
die zur Erreichung der Ziele zulässige AFS63-Fracht berechnet. Durch den Abgleich mit der 
tatsächlichen AFS63-Jahresfracht wird wiederum der Reduzierungsbedarf (ηB,soll) ermittelt. 

Die Ermittlung der erforderlichen Filtergröße erfolgt unter Berücksichtigung der maximalen 
jährlichen Filterbelastung bkrit. Anschließend werden die hydraulischen Wirkungsgrade (be-
handelter Anteil der Niederschlagsmenge) im Abgleich mit den stofflichen Wirkungsgraden 
des Filters, des Umlaufs und des Überlaufs ermittelt, um die Erreichbarkeit des erforderli-
chen Wirkungsgrads zu prüfen. Weitere Kenngrößen sind die Bemessung der Vorstufe 
(Grob Sedimentabschneider) und des Drosselabflusses qDr,RBF.  

Bei den einzelnen Varianten (Kapitel 0) werden die Bemessungen für die primäre Reini-
gungsanlage ausgehend von unterschiedlichen Ausgangskriterien durchgeführt: 

 Bei der Maximalvariante ist es entscheidend, die Reinigungswirkung der Anlage bei 
der maximal empfohlenen jährlichen Niederschlagsmengenbehandlung (90 % gem. 
DWA-A 102-2) zu überprüfen. Ziel bei dieser Variante ist zusätzlich zu den Immis-
sionsanforderungen AFS63 für Fließgewässer (Kapitel 3.1.1) ein möglichst geringer 
Eintrag von Stoffen in das nachgeschaltete Stillgewässer, um dort die Verschlam-
mung inkl. Nährstoffbelastung zu minimieren. 

 Bei der mittleren Variante wird die Filtergröße anhand der verfügbaren Fläche be-
stimmt und anschließend die erzielbare Reinigungswirkung mit den Immissionsan-
forderungen abgeglichen. Die erreichbaren Vorteile für die Reduzierung des Risikos 
einer Eutrophierung des Stillgewässers werden beschrieben. 
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 Die Minimalvariante nimmt als vorgegebenen Eingangswert den immissionsseitigen 
AFS63-Reduzierungsbedarf für den Bornbach (Fließgewässer) an der Einleitstelle 
56620016. Nährstoffanforderungen für das Stillgewässer finden bei dieser Vari-
ante keine Berücksichtigung.  

Nährstoffe 

Eine zusätzliche Bemessung wird für die Nährstoffe (Stillgewässer) durchgeführt. Bei der 
Berechnung der Reinigung von Nährstoffen (N und P) im RBF werden in Bezug auf den 
hydraulischen Wirkungsgrad die gleichen Berechnungsgrundlagen angewendet wie der bei 
AFS63-Betrachtung. Durch die fehlenden Angaben für stoffliche Wirkungsgrade bei Nähr-
stoffen in den entsprechenden Arbeitsblättern (DWA-A 178 und DWA-A 102-2) werden 
für die Berechnungen alternativ Anhaltswerte aus Literaturquellen (DWA, 2012) angesetzt. 
Die Eingangsfrachten werden durch die Multiplikation von repräsentativen Eingangskon-
zentrationen mit der abflusswirksamen Niederschlagsmenge ermittelt.  

Für die nachgeschaltete Reinigung im HRB (OÜF) werden in den Berechnungen entspre-
chende Wirkungsgrade und Grenzwerte (DWA, 2012, UBA, 2021) berücksichtig.     

3.1.4 Planerische Aspekte 

Planerische Hinweise berücksichtigen die Empfehlung des DWA-A 178 sowie die Planungs-
erfahrung von RBF des LSBG. 

3.2 Schaffung von Rückhalt 

Die Hintergründe zur notwendigen Umgestaltung des Hochwasserrückhalts werden erläu-
tert. Anschließend werden die Grundsätze zur Bemessung beschrieben.  

3.2.1 Begründung des Hochwasserrückhalts 

Das bestehende Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Diekmoor ist aus gewässerökologi-
scher Sicht defizitär. Zum einen fehlt die Durchgängigkeit, zum anderen sind die hydrolo-
gischen Immissionsanforderungen gem. DWA-M 102-3 (DWA & BWK, 2021) sowie die Ein-
leitmengenbegrenzungen (BUKEA, 2024) nicht erfüllt. 

Der vorhandene Hochwasserrückhalt muss zur Verbesserung des Gewässer- und Hochwas-
serschutzes umgestaltet und neu bemessen werden. Das Konzept der Entkopplung und 
Verlagerung des HRB (Definition gem. DIN 4048-1, DIN 19700-12) befindet sich zudem im 
Einklang mit den städtebaulichen Anforderungen der Rahmenplanung (Bezirksamt Ham-
burg Nord, 2023). 



 
 

 
12 
 
 
 

3.2.2 Grundsätze der Bemessung 

Bei der Schaffung von Rückhalt anhand eines HRB am Gewässer werden der Hochwasser-
schutz und die Verbesserung des ökologischen Zustands (Bewirtschaftungsziele Gewässer 
II. Ordnung gem. §27 WHG) Bestandteil der Machbarkeitsuntersuchung. Grundlagen für die 
entsprechende Bemessung bilden Abflüsse bei einem vordefinierten Lastfall. Die benötig-
ten Vordimensionierungen für den planerischen Entwurf werden deswegen mit einem Nie-
derschlag-Abfluss-Modell (N-A-Modell) (Software NASIM 5.3.7) durchgeführt. Die Metho-
dik zu den entsprechenden Nachweisen (drei Stufen) wird hier beschrieben. Der gesamte 
Rückhalt wird durch die Aufsummierung dieser drei Stufen berechnet. 

3.2.3 Immissionsbezogener Nachweis 

Der immissionsbezogene Nachweis (DWA M-102-3 nach DWA & BWK, 2021) fordert für 
den Bornbach die Erreichung eines hohen Wiederbesiedlungspotenzials (LSBG, 2022). Aus 
hydrologischer Sicht bedeutet das, dass das einjährliche Hochwasserereignis im Ist-Zu-
stand (HQ1,Ist) das zweijährliche Hochwasser in dem Zielzustand „Potenziell naturnaher Zu-
stand“ (HQ2,pnat) nicht überschreiten soll. Diese Bedingung wird wie folgt formuliert: 

HQ1,Ist ≤ HQ2pnat 

Grundsätzlich ist dieses Ziel für urbane Gewässern mit dicht aufeinanderfolgenden Einlei-
tungen aus Sieleinzugsgebieten nur dadurch zu erreichen, indem zusätzlicher Rückhalt vor 
jeder Einleitstelle sukzessive vom Oberlauf Richtung Unterlauf geschaffen wird.  

Für den rechnerischen Nachweis der Maßnahme am Diekmoor selbst (Einleitstelle 
56620016) wird folgende fiktive Annahme zugrunde gelegt: 

HQ1,Ist = HQ2,pnat vor Einleitung 

Unter dieser Voraussetzung wird die Anforderung abgeleitet, dass die genannte Bedingung 
auch noch unterhalb der Einleitung eingehalten werden muss. 

Die benötigten Berechnungen werden mit einem Modellzustand Ist und einem Modellzu-
stand Potenziell naturnaher Zustand (PNat) durchgeführt. Der PNat wird im N-A-Modell 
durch eine Entsiegelung sowie Entfernung von Sieleinzugsgebieten und Rückhaltebecken 
(mit Ausnahme des entkoppelten HRB Diekmoor) abgebildet. 

Im Anschluss wird mit dem N-A-Modell die Lamelle für den immissionsseitigen Rückhalt 
iterativ so berechnet, dass die Kombination aus Rückhaltevolumen und Drosselmenge im 
Ist-Zustand nicht zu einer Überschreitung des HQ2,pnat im Unterlauf des HRB führt. 

3.2.4 Emissionsbezogener Nachweis 

Der emissionsseitige Nachweis fordert in der FHH, dass bei einem 30-jährlichen Nieder-
schlag bei allen Dauerstufen die Drosselabflussspende an der Einleitung von 10 l/s.ha nicht 
überschritten wird (BUKEA, 2024).  
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Für den emissionsseitigen Nachweis am Diekmoor bedeutet das, dass in Kombination mit 
der immissionsseitigen Anforderung (Kapitel 3.2.3) die Staulamelle und die Drosselmenge 
iterativ so berechnet werden, dass bei einem 30-jährlichen Niederschlag die Drosselmenge 
von 1.270 l/s (angeschlossen Fläche Ae,k = 127 ha) nicht überschritten wird. Der Nachweis 
wird mit einem N-A-Modell durch Berechnung sämtlicher Dauerstufen bei einem 30-jährli-
chen Niederschlagsereignis und Ermittlung des korrespondierenden Rückhaltebedarfs (ab-
züglich der zulässigen Drosselmenge) geführt. 

3.2.5 Rückhalt HQ100 

Die Berechnung des Rückhalts für das hundertjährliche Bemessungsereignis (HQ100) be-
rücksichtigt den erforderlichen Rückhalt der vorgeschalteten Anforderungen (Kapitel 3.2.3 
und Kapitel 3.2.4). Eine zusätzliche Staulamelle wird benötigt, um gem. Verbesserungsge-
bot den HQ100-Abfluss des Ist-Zustands im Unterlauf nicht zu überschreiten. Damit soll die 
Hochwasserneutralität für die Unterlieger, inkl. ÜSG Tarpenbek, gewährleistet werden. Die 
Stauvolumenberechnung erfolgt mit einem N-A-Modell. Der anschließende Hochwasser-
neutralitätsnachweis wird mit einem 2D HN-Modell durchgeführt (LSBG, 2024). 

3.2.6 Umsetzung im Digitalen Oberflächenmodell 

Mit dem oben beschriebenen Berechnungsnachweis (Kapitel 3.2.3 bis 3.2.5) werden ent-
sprechende Volumina und Drosselmengen ermittelt. Unter Berücksichtigung der vorgese-
henen Lage des HRB, der zur Verfügung stehenden Fläche, der Geländeprofilierung und 
einer städtebaulich angemessenen Form wird in einem iterativen Verfahren ein Digitales 
Oberflächenmodell (DOM) für die Staulamellen des Rückhaltebeckens erstellt. Mit diesem 
Höhenmodell wird auch die entsprechende Volumen-Höhenbeziehung für die Staulamellen 
ermittelt.  

3.3 Gewässerausbau 

Die Notwendigkeit des Gewässerausbaus und Bemessungsgrundlagen werden in diesem 
Kapitel beschrieben. Die Methodik zur Erarbeitung von Hinweisen für die weitere Planung 
wird vorgestellt.  

3.3.1 Begründung des Gewässerausbaus 

Der Gewässerausbau ist Teil des Maßnahmenkonzepts und ergibt sich zunächst aus der 
Entkopplung des Bornbachs des HRB (Kapitel 3.2) und damit Verlegung des Bornbachs.  

Im Unterlauf des HRB hingegen muss der Bornbach die hydraulischen Bedingungen für die 
in Kapitel 4.3.2 beschriebene HRB-Entlastung im Freigefälle gewährleisten. In dem Zuge ist 
eine Verlandung dieses Abschnitts (km 1+780 bis 2+350), welche sich aus dem geringen 
Sohlgefälle und fehlender Strömungsdiversität einstellt, zu beheben und zukünftig zu ver-
hindern. 
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Bei einem Gewässerausbau ist zudem das Verbesserungsgebot zu berücksichtigen, welches 
sich aus §6 Abs. 1 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (Verbesserung der Nutzen und 
Funktionen von Gewässern im Naturhaushalt) nach dem Vorbild des Art. 4 Abs. 1 der Richt-
linie 2000/60/EG (EG-WRRL, 2000) ableitet. Des Weiteren gilt das Verschlechterungsge-
bot gemäß § 27 WHG. Demnach ist zu verhindern, dass die vorhandenen Defizite wie Sau-
erstoffmangel und Kolmationsrisiko ((LSBG, 2022, S. 63) durch einen gewässerökologisch 
und hydraulisch ungünstigen Ausbau zusätzlich verschlimmert werden. 

Durch einen gezielten Gewässerausbau soll sich der Bornbach eigendynamisch entwickeln 
und Retentionsräume erschließen, welche dem Gewässer in seinem naturnahen Zustand zur 
Verfügung stünden. In diesen Flächen zurückgehaltenes Wasser entlastet den Bornbach 
und unterstromig liegende Gewässer und Uferbereiche nachhaltig. 

Im Zuge eines höheren ökologischen und chemischen Potenzials wird durch einen naturna-
hen Gewässerausbau die Resilienz bzw. das Wiederbesiedlungspotenzial eines Gewässers 
gesteigert (Brunotte et al., 2009). Aufgrund der damit verbundenen Fähigkeit, vorüberge-
hende Belastungen ausgleichen zu können, sind nach DWA-M 102-3 bei einem höheren 
Wiederbesiedlungspotenzial häufigere Entlastungen aus Rückhaltebecken in das Gewässer 
möglich (DWA & BWK, 2021, S. 97). Zusätzlich steigt dabei auch die Resilienz des Gewäs-
sers gegenüber weiteren Einleitungen. Es bestehen zahlreiche Synergien zwischen Maßnah-
men zur Steigerung des Wiederbesiedlungspotenzials und solchen zur Aufwertung der Ge-
wässerstrukturklasse. 

Eine Diversifizierung des Fließgeschehens trägt auch zu einer erhöhten Aufnahme von Sau-
erstoff im Wasser bei (Patt, Jürging & Kraus, 2011, S. 132). Unter der Voraussetzung ent-
sprechend breiter Entwicklungskorridoren werden eigendynamische Prozesse ermöglicht, 
welche einem Gewässer die Entwicklung hin zu einem naturnahen Fließgewässer ermögli-
chen. Mit einer erhöhten Fließdynamik und einem gesteigerten Sauerstoffgehalt kann 
schließlich auch mit einer verbesserten Reinigungsleistung aufgrund von Ablagerungs- und 
Abbauprozessen ausgegangen werden. 

Auch über den betrachteten Abschnitt hinaus hat eine Verbesserung des Gewässerzu-
stands gem. Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzepts zusätzliche, positive Auswirkungen 
auf andere Abschnitte und Fließgewässer. Gemäß LANUV, 2020 wird durch die Annäherung 
eines betrachteten Abschnitts an dessen natürlichen Zustand auch in benachbarten Ab-
schnitten der ökologische Zustand bzw. das ökologische Potenzial aufgewertet. Vorhan-
dene Biotope werden über einen Biotopverbund wiederum über die Grenzen eines Gebiets 
hinaus vernetzt. Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der betrachteten Biotope er-
zielen demnach ebenfalls räumlich weitreichende positive Auswirkungen. 

3.3.2 Vorgehen 

Zur Ermittlung des für die Verbesserung des ökologischen Potenzials erforderlichen Flä-
chenbedarfs werden gem. LAWA Verfahrensempfehlung "Typspezifischer Flächenbedarf 
für die Entwicklung von Fließgewässern“ (ProAqua & Planungsbüro Koenzen, 2016) die 
Entwicklungskorridore für den heutigen potenziell natürlichen Gewässerzustand (hpnG) er-
mittelt. Der hpnG entspricht dem sehr guten ökologischen Zustand.  
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Als Ausgangslage dient die Feststellung der morphologischen Fließgewässertypen. Gemäß 
der deutschen Fließgewässertypen des Umweltbundesamtes (2014) handelt es sich bei dem 
Bornbach und einen „Sandgeprägten Tieflandbach“ (Typ 14). 

Die LAWA-Verfahrensempfehlung (ProAqua & Planungsbüro Koenzen, 2016) liefert darauf 
aufbauend heutige potenziell natürliche Werte zum bordvollen Abfluss, dem Rauheitsbei-
wert, der Böschungsneigung, dem Verhältnis Breite:Tiefe sowie dem Windungsgrad. Auf-
bauend auf diesen Literaturwerten werden schrittweise die heutigen potenziell natürlichen 
Gewässerentwicklungskorridore (GEK) berechnet. Zur Plausibilisierung der Berechnungen 
wird die Sohlschubspannung (Gleichung 1) herangezogen. 

 𝜏 =  𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐼ௌ ∗ 𝑡 Gleichung 1 

mit: τ = Sohlschubspannung [N/m²] 

 ρ = Dichte von Wasser [kg/m³] 

 g = Erdbeschleunigung [m/s²] 

 t = Fließtiefe [m] 

 

Weicht die berechnete Sohlschubspannung übermäßig von Literaturwerten (ProAqua & 
Planungsbüro Koenzen, 2016) für den hpnG ab, wird iterativ der Windungsgrad im Rahmen 
der Spannweite angepasst. Sollen anhand der ermittelten GEK-Zielzustände unterhalb des 
sehr hohen potenziell natürlichen Gewässerzustands (z.B. gutes ökologische Potenzial) er-
reicht werden, werden die Parameter entsprechend abgestuft. Dieser Schritt ist Kapitel 
4.3.3 zu entnehmen. 

Für die planerische Umsetzung bilden neben der Dimensionierung des GEK zusätzlich na-
turnahe morphologische Strukturen die Grundlagen für eine Verbesserung sowohl des öko-
logischen und chemischen Zustands als auch das entsprechende Potenzial (Zerbe & Wieg-
leb, 2009). Zur Feststellung und Bewertung der bereits vorhandenen hydraulischen und 
morphologischen Strukturen wird die „Verfahrensempfehlung zur Gewässerstrukturkartie-
rung“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA, 2020) angewandt und der 
Bornbach anhand von Gewässerstrukturklassen kartiert (f.Patt, Jürging & Kraus, 2011, S. 
189, LAWA, 2020). 

Bei gewässerplanerischen Maßnahmen wird daher vor allem Einfluss auf den strukturellen 
Zustand eines Gewässers genommen. Weiterhin werden Maßnahmen zur Steigerung der 
Fließdynamik und Schaffung ausreichender Freiräume nach (Patt, Jürging & Kraus, 2011, 
S. 309) entwickelt.  
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3.4 Hochwasserneutralitätsnachweis 

Der Hochwasserneutralitätsnachweis für das HQ100 wird anhand eines hydrodynamisch-
numerischen Modells (HN-Modell) mit der Software Delft 3DFM (Version 2021.03) durch-
geführt. Weiterführende Informationen zu den Berechnungen sind dem Modellierungsbe-
richt (LSBG, 2024) zu entnehmen. 

3.5 Kostenrahmenanalyse 

Für die Kostenrahmenanalyse werden die Kosten für die einzelnen Maßnahmen RBF, HRB 
und Gewässerausbau auf Basis von berechneten Kubaturen und Erfahrungswerten ge-
schätzt. 

Folgende Annahmen und methodische Ansätze finden bei dieser Analyse Eingang: 

 Die angesetzten Positionen und Einheitspreise basieren auf aktuellen Ausschreibungs-
ergebnissen von u.a. Regenwasserbehandlungsanlagen und Ausführungsunterlagen, die 
dem LSBG vorliegen, sowie auf Erfahrungswerten. 

 Die Mengenermittlung des Bodenaushubs wird mithilfe der Geoverarbeitungswerk-
zeuge von ArcGIS Pro auf Basis der Geländemodelle für den Bestand und die Varianten 
durchgeführt (siehe auch LSBG, 2024) 

 Für die Entsorgungskosten des Bodenaushubs werden die Zuordnungswerte Z0 bis Z2 
zugrunde gelegt 

 Es sind lediglich investive Kosten berücksichtigt. Das bedeutet u.a., dass die zyklisch 
anfallenden Kosten für die Entschlammung des HRB bzw. die daraus resultierenden 
Kostendifferenzen zwischen den Varianten nicht berücksichtigt werden. Sie finden al-
lerdings Eingang bei der Variantenbewertung (Kapitel 5). 

 Bei der Kostenrahmenanalyse werden keine Kosten geschätzt, welche durch eine even-
tuelle Umsiedlung bzw. Kompensation von/für betroffene Kleingartenparzellen ausge-
löst werden. 

 Es werden die Bruttobaukosten ohne Honorarkosten in der Ergebnistabelle (Tab. 11) 
dargestellt. 
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4 Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Defizitanalyse sowie die Funktionsweise und Bemessungen der daraus 
abgeleiteten Maßnahmen werden in diesem Kapitel beschrieben. Die Darstellung der Vari-
antenentwicklungen sind den Anhängen A bis F zu entnehmen.  

4.1 Defizitanalyse und Ableitung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 

Die wasserwirtschaftliche Situation im Untersuchungsgebiet zeigt Defizite hinsichtlich des 
Hochwasser- und Gewässerschutzes. Nach der in Kapitel 3.3 beschriebenen Methodik wer-
den die in Tab. 2 aufgeführten Defizite identifiziert und Lösungsvorschläge bzw. Maßnah-
men zugeordnet. 

Die Maßnahmen werden in folgende Gruppen kategorisiert:  

1. Umgestaltung HRB (Schaffung von Rückhalt) – gelb 
2. Stoffreinigung -rot 
3. Gewässerausbau, Verbesserung des ökologischen Zustands – blau 
4. Umgestaltung HRB + Gewässerausbau - grün 
5. Umgestaltung HRB + Stoffreinigung + Gewässerausbau - braun 

Tab. 2: Defizitanalyse und Ableitung erforderlicher Maßnahmen 

Nr. Defizit Erläuterung 
Regelwerk/ rechtli-
che Grundlagen für 
eine Verbesserung 

Erforderliche 
Maßnahmen 

1 

Emissionsseitiger 
und immissionssei-
tiger Rückhalt un-
zureichend 

Die Vorgaben für die Drosselung 
(10 l/s.ha) eines 30-jährlichen 
Niederschlagereignisses und ei-
ner naturnahen Abflussdynamik 
im Bornbach werden durch die 
vorhandenen Einleitmengen 
nicht erfüllt. 

DWA-A 102-2 und 
DWA-M 102-3 

Umgestal-
tung/ Ent-
kopplung 
HRB 

2 
Verhinderung der 
Durchgängigkeit 

Das bestehende HRB im Haupt-
schluss des Bornbachs verhin-
dert die Wanderung von Lebe-
wesen im Gewässer. 

§ 22 (4) HWaG  

Umgestal-
tung HRB und 
Gewässer-
ausbau 

3 
Abflusssituation im 
Unterlauf des HRB 

Die Abflusssituation im Unter-
lauf des bestehenden HRB führt 
zu einem Rückstau, erhöht den 
Dauerwasserstand und reduziert 
das mögliche Stauvolumen im 
HRB.  

§ 52 (3) HWaG  
Gewässer-
ausbau 
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Nr. Defizit Erläuterung 
Regelwerk/ rechtli-
che Grundlagen für 
eine Verbesserung 

Erforderliche 
Maßnahmen 

4 

Hoher Eintrag und 
hohe Konzentratio-
nen abfiltrierbarer 
Stoffe 

Der Bornbach erfüllt innerhalb 
des Gebiets des direkten Ein-
griffs durch die Rahmenplanung 
nicht die Anforderungen (Emis-
sion und Immission) der ökologi-
schen und chemischen Gewäs-
sergüte in Bezug auf AFS63 
(Schadstoffeintrag und Gefahr 
der Kolmation der Gewässer-
sohle). 

DWA-A 102-2 und 
DWA-M 102-3, §§ 25 
a Absatz 1 Nummer 2 
WHG, § 25 b Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 
WHG, § 57 WHG 

Reinigungs-
anlage 

5 

Häufige Unter-
schreitung des kri-
tischen Sauerstoff-
gehalts 

Der Bornbach erfüllt innerhalb 
des Gebiets des direkten Ein-
griffs durch die Rahmenplanung 
nicht die Anforderungen der 
chemischen Gewässergüte in 
Bezug auf den Sauerstoffgehalt. 

DWA-A 102-2 und 
DWA-M 102-3, §§ 25 
a Absatz 1 Nummer 2 
WHG, § 25 b Absatz 
1 Satz 1 Nummer 2 
WHG 

Gewässer-
ausbau, Reini-
gungsanlage 
und Umge-
staltung HRB 

6 
Gewässergüte des 
HRB unzureichend 

Stillgewässer mit Wasserquali-
tätsproblemen durch den Ein-
trag von Nährstoffen. 

DWA-M 606 
(Gelbdruck März 
2023) 

Reinigungs-
anlage 

7 
Kein naturnahes 
Gewässer 

Der Eingriff der Umgestaltung 
des HRB fordert eine Umverle-
gung des Bornbachs (Gewässer-
ausbau). Der naturnahe Ausbau, 
die ist verpflichtend.  

§ 27 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 2 WHG, § 30 
BNatSchG 

Gewässer-
ausbau 

8 

Überschwem-
mungsausdehnung 
und Hochwasserge-
fahr 

Die Erschließungsplanung darf 
nicht hochwassergefährdet sein 
und die geplanten Maßnahmen 
dürfen die Hochwassersituation 
nicht verschärfen (Erfordernis 
Hochwasserneutralitätsnach-
weis). 

§ 78d WHG und § 
78b Satz 1 Absatz 1 
WHG 

Umgestal-
tung HRB und 
Gewässer-
ausbau 
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Abb. 4 fasst die ermittelten Defizite und abgeleiteten Maßnahmenvorschläge schematisch 
zusammen. Die weißen Kästen repräsentieren dabei die Lösungsvorschläge zu den in Tab. 
2 aufgezeigten Defiziten. Die Interaktion und die Funktionsweise werden in den folgenden 
Kapiteln dargelegt und geprüft. 

 

Abb. 4: Empfohlene Maßnahmen (weiß) und Zuordnung Maßnahmenkategorie (blau) 
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4.2 Betrachtete Varianten 

In der Machbarkeitsstudie werden drei Varianten entwickelt und untersucht. 

 Als vorläufige Vorzugsvariante wird eine Maximalvariante entwickelt (Abb. 5). Die 
Reinigungsanlage wird auf die empfohlene maximale jährlich Behandlungsmenge 
von 90 % (DWA-A 102-2) ausgelegt. Ein weiterer Anteil wird im OÜF (Einlauf HRB) 
gereinigt. Ziel ist die Minimierung der stofflichen Belastungen für das Fließgewässer 
und Stillgewässer. Das HRB ist auf die Anforderung für Emission, Immission und 
Hochwasserschutz bei HQ100 ausgelegt. Ein breiter Entwicklungskorridor im Unter-
lauf (> 30 m) zusammen mit Sekundärauen gewährleisten die optionale Funktions-
wiese des HRB und leisten einen nachhaltigen Beitrag zu dem Gewässer- und Hoch-
wasserschutz. 
 

 

Abb. 5: Maximalvariante 



 
 

 
21 

  
 
 

 Bei der Mittleren Variante (Abb. 6) wird die Reinigungsanlage auf die potenziell ma-
ximale Filtergröße ohne Flächenkonflikt mit den derzeit vorgesehenen Bauflächen 
der Erschließungsplanung ausgelegt. Ein OÜF für die weitere Reinigung von AFS63 
und Nährstoffen ist auch bei dieser Variante vorgesehen. Das HRB erfüllt die glei-
chen Anforderungen wie bei der Maximalvariante. Der Gewässerentwicklungskorri-
dor wird im Unterlauf auf 15 m begrenzt. Durch diese niedrigere Stufe der ökologi-
schen Verbesserungen sollen weniger Kleingärtenflächen betroffen werden. 
 

 

Abb. 6: Mittlere Variante 
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 Die Minimalvariante (Abb. 7) berücksichtigt nur die Mindestanforderungen für das 
Fließgewässer. Die entsprechende Filtergröße der Reinigungsanlage ist auf die Im-
missionsanforderungen ausgelegt. Die Bewirtschaftungsziele für das neu geschaf-
fene Stillgewässer werden nicht verfolgt. Somit ist auch kein OÜF im HRB vorgese-
hen. Das HRB erfüllt die gleichen Anforderungen wie bei der Maximalvariante. 
Allerdings wird der Unterlauf nicht renaturiert, sondern auf eine kurzfristige Ver-
besserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit beschränkt. Mit der Minimalvari-
ante werden vor allem die negativen Folgen und fehlende Nachhaltigkeit für Hoch-
wasser- und Gewässerschutz durch den kleineren Filter, Verzicht auf ein OÜF und 
fehlende Gewässerrenaturierung dargelegt.  

 

Abb. 7: Minimalvariante 
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Die Unterschiede der Varianten sind zusammenfassend in Tab. 3 dargestellt. Kapitel 4.3 
enthält detaillierte Ausführungen zu den Unterschieden bei der Bemessung der einzelnen 
Maßnahmen. Die Bewertung der Varianten ist Kapitel 5 zu entnehmen.  

 

Tab. 3: Zusammenfassung der Unterscheide der Maßnahmen zwischen den Varianten 

Maßnahme 
Variante 1  

(Maximalvariante) 
Variante 2  

(Mittlere Variante) 
Variante 1  

(Minimalvariante) 
Reinigungs-
anlage 

Reinigt 82 % AFS63 und 
einen Großteil der Nähr-
stoffe.  
Zusätzliche Nährstoffrei-
nigung durch OÜF im 
HRB. 

Reinigt 76 % AFS63 und 
einen Teil der Nährstoffe.  
Zusätzliche Nährstoffrei-
nigung durch OÜF im 
HRB. 

Reinigt 52 % AFS63 und 
einen geringfügigen An-
teil an Nährstoffen. 

HRB Keine Unterscheidung 
zwischen den Varianten. 

Keine Unterscheidung 
zwischen den Varianten. 

Keine Unterscheidung 
zwischen den Varianten. 
Kein OÜF 

Gewässeraus-
bau im Unter-
lauf des HRB 

Renaturierung zur Errei-
chung des sehr guten 
ökologischen Zustands 

Renaturierung zur Errei-
chung des guten ökologi-
schen Potenzials 

Sohlräumung ohne Rena-
turierung. 

4.3 Maßnahmen 

In den folgenden Kapiteln werden die Ergebnisse Einzelmaßnahmen des in Abb. 4 darge-
stellten Maßnahmenkonzepts dargestellt: Reinigung, Rückhalt und Gewässerausbau. Neben 
der Erläuterung der Prozesse werden die Berechnungsergebnisse dargestellt und Ergän-
zungen zu den planerischen Aspekten aufgezeigt. 

4.3.1 Reinigungsanlage 

Dieses Kapitel beschreibt das Auswahlergebnis für die bevorzugte Reinigungsanlage, bein-
haltet eine Kurzbeschreibung der bevorzugten Reinigungsmaßnahme und führt die wich-
tigsten Kennwerte auf. 

Wahl der Reinigungsanlage 

Anhand der in Kapitel 3.1 beschriebenen Methodik werden verschiedene Anlagentypen 
aufgrund fehlender Eignung ausgeschlossen (Tab. 4).  
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Tab. 4: Eignungsprüfung verschiedener Anlagentypen 

Geprüfter 
Anlagentyp 

Ausschlusskriterium Kategorie 

Schilfpolder- 
und Schilfla-
mellenklärer 

Erhöhtes Rückstaurisiko durch fehlenden 
Höhenunterschied zwischen Einleitung und 
Bornbach. Dadurch starke Beeinträchti-
gung der Reinigungsleistung. Einsatz von 
Pumpen im Auslass dieses Anlagentyps 
nicht möglich.  

Technisches Kriterium 

Oberflächig 
überström-
tes Feucht-
gebiet (OÜF) 
als alleinige 
Maßnahme 

Verfügbare Fläche nicht vorhanden; Reini-
gungsleistung von OÜF noch nicht ausrei-
chend erprobt 

Flächenverfügbarkeit, technische 
und betriebliche Kriterien 

Rohrsedi-
mentation 
(SediPipes) 

Stellen keinen ausreichenden Retentions-
raum zur Verfügung; Zusätzlicher Sielaus-
bau erforderlich; Reinigungsleistung im 
Verhältnis zu den anderen Anlagetypen ge-
ring 

Flächenverfügbarkeit, technische 
Kriterien 

 

Bei einem Retentionsbodenfilter (RBF) hingegen sind diese Ausschlussgründe aus Sicht der 
technischen Kriterien, Flächenverfügbarkeit sowie betrieblichen und ökonomischen Krite-
rien nicht gegeben. 

Im Ergebnis wird nach Einigung mit der BUKEA und HSE in der Machbarkeitsstudie eine 
zentrale Einzugsgebietsanlage in Form eines RBF untersucht. Der RBF wird durch folgende 
Eigenschaften und Vorteile charakterisiert: 

 Im Vergleich zu anderen Techniken hält der RBF gemäß Erfahrungswerten am si-
chersten Feststoffe aus dem Zulauf zurück. 

 Der RBF bietet eine kompakte Anlagenform mit einem hohen Wirkungsgrad. 
 Es wird kein Überfall mit Wasserspiegelgefälle zwischen Auslass und dem Hochwas-

serrückhaltebecken (HRB) benötigt. 
 Ein Pumpeneinsatz zum Ableiten des Filtrats in den Bornbach ist möglich und bietet 

den Vorteil, dass hiermit die Sauerstoffanreicherung vor Einleitung in das Gewässer 
erhöht wird. 

 Ein RBF kann so konzipiert werden, dass die ungereinigten stofflichen Resteinträge 
primär über den Bornbach (Fließgewässer) abgeleitet werden und somit das neu 
entstandene HRB (Stillgewässer) mit den höheren Anforderungen (DWA-M 606) in 
größerem Maße stofflich entlastet wird als bei anderen Anlagenformen. 
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 Ein RBF hält Feststoffe und ggf. daran gebundene Schadstoffe mittels Filtration 
über eine bepflanzte Filterschicht zurück. Zusätzlich zu dem Rückhalt finden als Re-
sultat der Bepflanzung Sorptions- und Umsatzprozesse statt. Dieser biologische 
Abbau führt dazu, dass Retentionsbodenfilter, anders als zum Beispiel bei Anlagen 
zur Langsamfiltration, nicht geleert werden. Zurückgehaltene Feststoffe und deren 
Abbauprodukte verbleiben in dem Filterkörper und verstärken die Reinigungsleis-
tung des Filters. Hierfür ist ein zeitweises Trockenfallen des Filters erforderlich. 
(DWA-A 178 nach DWA, 2019) 

Zusätzlich zu dem RBF wird eine nachgeschaltete Reinigung im HRB (Stillgewässer) emp-
fohlen. Diese Ergänzung zum RBF soll hauptsächlich die Nährstofffrachten durch biologi-
schen Abbau weiter reduzieren und das Risiko einer Eutrophierung im Stillgewässer mini-
mieren. Als einzige Anlagenform kommt hier ein OÜF als Ergänzung in Frage.  
 
Somit besteht die gewählte Reinigungsanlage aus dem Verbund RBF + OÜF.  

Kurzbeschreibung der Reinigungsanlage 

Lagepläne der variantenspezifischen RBF sind Anhang D zu entnehmen. In Abb. 8 wird bei-
spielhaft der RBF der Maximalvariante dargestellt.  

Aufgebaut ist der RBF aus den Komponenten Vorstufe und Filterbecken. Die Vorstufe be-
steht insbesondere bei Trennsystemen wie im vorliegenden Fall (LSBG, 2022, S. 11) aus 
einem Grobstoffrückhalt, welcher zum Beispiel über einen unbelüfteten Sandfang Grob-
stoffe wie Sand und Kies zurückhält. 

Das anschließende Retentionsbodenfilterbecken wird gleichmäßig über ein Einlauf- und 
Verteilungsbauwerk befüllt, um unregelmäßige und punktförmige Zuflüsse zu vermeiden. 
Im Becken befindet sich gemäß DWA-A 178 (DWA, 2019) der Filterkörper, welcher zur Be-
handlung von Abflüssen aus Trennsystemen eine Mindesthöhe von 0,5 m aufweist. 

Über das eingebaute Filtermaterial und durch die Sorptions- und Umwandlungsprozesse in 
einer Sekundärfilterschicht aus organischen Rückständen wird der das zulaufende Wasser 
gefiltert. Filtervegetation (zum Beispiel aus Schilf) schützt den Filterkörper vor Kolmation 
und unterstützt den Aufbau der Sekundärfilterschicht. Ein Dränsystem zwischen Filterkör-
per und einer Abdichtung führt das durch den Filter versickerte Filtrat über ein Ablaufbau-
werk in den Bornbach. 
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Abb. 8: Beispielhafte Darstellung des RBF (hier: Maximalvariante) 

Eine gleichmäßige Beschickung des Filters wird über eine Drossel in dem Ablaufbauwerk 
erreicht. Über diese Drossel wird gereinigtes Wasser in den Zulaufgraben des Bornbachs 
geführt. 

Das HRB bzw. das OÜF (Maximalvariante und Mittlere Variante) werden über den Filterbe-
ckenüberlauf und den Notumlauf beschickt. Schematisch dargestellt ist ein Retentionsbo-
denfilter in Abb. 9. 
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Abb. 9: Schematischer Aufbau Retentionsbodenfilter (DWA, 2019, S. 22) 

Als zusätzliche Reinigung wird empfohlen, im Einströmungsbereich des HRB ein oberflächig 
überströmtes Feuchtgebiet (OÜF) anzulegen. Diese Reinigung baut primär Nitrat (N) sowie 
partikulären und gelösten Phosphor (P) durch pflanzliche Reinigung ab. Insbesondere gelös-
ter Phosphor wird in gängigen RBF nur teilweise abgebaut. Ein nachgeschaltetes OÜF leis-
tet somit einen maßgeblichen Beitrag zur Reduzierung des Nährstoffeintrags in das Still-
gewässer (Kapitel 3.1.1). Als Voraussetzung für diese Nachklärung gilt allerdings ein 
ausreichend dimensionierter RBF, um auch den Eintrag von AFS63 (erhöhte Sauerstoffzeh-
rung) und in Folge die Anzahl der Entschlammungen über den Lebenszyklus der Anlage zu 
minimieren.  

Die resultierenden Volumen- und Stoffströme des Maßnahmenverbunds Reinigungsanlage 
(= RBF + OÜF) ist schematisch in Abb. 10 dargestellt.  

 

Abb. 10: Schematische Darstellung der Volumen- und Stoffströme 
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Ergebnisse der Bemessung, Fließgewässer 

Die Ergebnisse der Bemessung für AFS63 (Fließgewässer) sind für die drei Varianten (Ka-
pitel 0) zusammenfassend in Tab. 5 aufgeführt. Die Ausgangskriterien unterscheiden sich 
bei den Varianten und werden in Kapitel 3.1.3 erläutert. In Tab. 5 sind sie separat gekenn-
zeichnet. 

Tab. 5: Zusammenfassung der Ergebnisse für das Fließgewässer (AFS63) 

Kenngröße Maximalvariante 
Mittlere  
Variante 

Minimalvariante 

Mittlere Jahresabtrags-
fracht am Sielauslass [kg 
AFS63/a] 

16.086 16.086 16.086 

Filterfläche [m2] 1.895 1.741 1.185 

Gesamtgröße RBF [m2] 3.244 
2.991 

(Ausgangskriterium) 
 

2.192 

Frachtreduzierung 
[kgAFS63/a] 

13.266 12.186 8.294 

Jährliche Niederschlags-
mengenbehandlung [%] 

90 
(Ausgangskriterium) 

83 63 

Stofflicher Wirkungsgrad 
bezogen auf AFS63 [%] 

82 76 52 

Grenzwerte Immissions-
anforderung AFS63-
Konzentration im Born-
bach [mg/l] 

30 30 
30 

(Ausgangskriterium) 

Resultierende AFS63- 
Konzentration im Born-
bach [mg/l] 

26 27 30 

Länge des Gewässerab-
schnitts des Bornbachs 
mit AFS63-
Konzentrationen < 30 
mg/l [m] 

2.230 
(gesamter Unterlauf) 

740 240 

 

Ergebnisse der Bemessung, Stillgewässer (RBF) 

Die Ergebnisse der Nährstoffreinigung nur im RBF (ohne OÜF) sind in Tab. 6 aufgeführt. 
Die Ermittlung der entsprechenden Eingangswerte wird in Kapitel 3.1.3 aufgeführt. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die Nährstoffkonzentrationen auch nach Reinigung im RBF deut-
lich über den Orientierungswerten für Stillgewässer der Fachliteratur liegen (UBA, o.J.). In 
gelöster Form kann Phosphor nur teilweise im RBF abgebaut werden – die Reduzierung der 
mittleren jährlichen Fracht von Pgelöst im RBF ist in den Berechnungen lediglich auf den hyd-
raulischen (Behandlungsmenge) und nicht den stofflichen Wirkungsgrad zurückzuführen. 
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Tab. 6: Zusammenfassung der Stoffeinträge in das HRB (Stillgewässer) 

Kenngröße 
Maximal-
variante 

Mittlere  
Vari-
ante 

Minimal-
variante 

Mittlere jährliche Eingangsfracht N an der Einleitung [kg/a] 1321 1321 1321 
Mittlere jährliche Eingangsfracht Ppartikulär an der Einleitung 
[kg/a] 

93 93 93 

Mittlere jährliche Eingangsfracht Pgelöst an der Einleitung 
[kg/a] 

46 46 46 

Mittlere jährliche Eingangsfracht AFS63 an der Einleitung 
[kg/a] 

16.086 16.086 16.086 

Mittlere jährliche Fracht N  
am Zulauf des HRB nach Reinigung durch RBF [kg/a] 

180 267 597 

Mittlere jährliche Fracht Ppartikulär  
am Zulauf des HRB nach Reinigung durch RBF [kg/a] 

14 20 46 

Mittlere jährliche Fracht Pgelöst  

am Zulauf des HRB nach Reinigung durch RBF [kg/a] 
9 12 26 

Mittlere jährliche Fracht AFS63  
am Zulauf des HRB nach Reinigung durch RBF [kg/a] 

2.188 3.249 7.271 
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Ergebnisse der Bemessung, Stillgewässer (RBF + Nachklärung OÜF) 

Durch die Nachklärung im Bereich des HRB (OÜF) werden die Stickstoff- und Phosphor-
frachten weiter reduziert. Diese Reduzierung wird anhand von Anhaltswerten der Literatur 
(DWA, 2012, UBA, o.J.) wie folgt abgeschätzt (Tab. 7). 

Tab. 7: Nährstoffreinigung im OÜF (Stillgewässer) 

Kenngröße 
Maximal-
variante 

Mittlere 
Variante 

Minimal-
variante 

Grenzwert N gem. LAWA Güteklasse III [kg/a] 57 
Grenzwert N gem. LAWA Güteklasse III – IV [kg/a] 114 
Grenzwert P,gesamt gem. LAWA Güteklasse III – IV [kg/a] 4,6 
Mittlere jährliche Eingangsfracht N nach einmaliger Durch-
strömung des OÜF ohne Umwälzung [kg/a] 

46 89 597 

Mittlere jährliche Eingangsfracht P partikulär nach einmali-
ger Durchströmung des OÜF ohne Umwälzung [kg/a] 

2,4 4,8 45,5 

Mittlere jährliche Eingangsfracht P gelöst nach einmaliger 
Durchströmung des OÜF ohne Umwälzung [kg/a] 

1,5 2,8 26,4 

Mittlere jährliche Eingangsfracht P,gesamt nach einmaliger 
Durchströmung des OÜF ohne Umwälzung [kg/a] 

3,9 7,6 72 

 

Durch die kombinierte Reinigung RBF + OÜF werden die Grenzwerte für Nährstoffe bei der 
Maximalvariante für die LAWA-Güteklassen III (Nitrat) bzw. III – IV (Phosphor) eingehalten. 
Um auch Gütekriterien der niedrigen Güteklassen einzuhalten, ist eine Umwälzung erfor-
derlich. In Abb. 11 und Abb. 12 wird schematisch festgehalten, dass mit einer Umwälzung 
potenziell bei der Maximalvariante auch die „grünen“ Güteklassen (welche gem. LAWA dem 
guten ökologischen Zustand entsprechen) zu erreichen sind. Bei der Mittleren Variante und 
Minimalvariante hingegen ist dieses Ziel nicht erreichbar. 

Insgesamt minimiert die Maximalvariante die Einlagerung von Nährstoffen im Sediment im 
Vergleich zu anderen Varianten und reduziert damit das Risiko der Rücklösung von Nähr-
stoffen bei Sauerstoffmangel oder Sedimentbewegungen (Vermeidung einer Nährstoff-
senke). Dieser Effekt reduziert den Entschlammungsbedarf und erhöht die Wirtschaftlich-
keit der Maßnahme. 
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Abb. 11: Ergebnisse der Stickstofffrachten (Stillgewässer) 

 

Abb. 12: Ergebnisse der Phosphorfrachten (Stillgewässer) 

Als Besonderheiten werden folgende Punkte festgehalten: 

 Bei der Minimalvariante (siehe Kapitel 0) wird keine Nachklärung anhand eines OÜF 
durchgeführt. Dadurch sind die Nährstofffrachten im HRB identisch mit denen in 
Tab. 6 aufgeführten Frachten. 

 Der Unterschied zwischen RBF mit Nachklärung und RBF ohne Nachklärung ist be-
sonders ausgeprägt bei Pgelöst. Bei diesem Nährstoff findet ein Abbau fast aus-
schließlich im OÜF (der bei der Minimalvariante nicht vorgesehen ist) statt. 

Planerische Aspekte 

Die Böschungsneigung des RBF ist gemäß DWA-A 178 an die örtlichen Begebenheiten an-
zupassen und entsprechend zu wählen. Aufgrund der geringen zur Verfügung stehenden 
Flächen wird im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen eine Böschungsneigung von 1:2 
(statt üblicherweise 1:3) angewandt.  



 
 

 
32 
 
 
 

Aus dem gleichen Grund wird auf einen um die Anlage herumführenden befahrbaren Unter-
haltungsweg verzichtet und stattdessen abschnittsweise eine begehbare Unterhaltungs-
fläche geplant. 

Zum Schutz der Schilfpflanzen ist ein Retentionsbodenfilter zumindest während der An-
wuchsphase einzuzäunen. Die Notwendigkeit einer Einfriedung über diesen Zeitraum hinaus 
ist in Abhängigkeit der Zugänglichkeit, der Böschungsneigungen und weiterer Faktoren im 
Rahmen der weiteren Planung zu überprüfen (BUKEA, 2023, S. 12, LSBG, 2021). 

4.3.2 Hochwasserrückhaltebecken 

Die Umgestaltung des bestehenden HRB beinhaltet eine Vergrößerung des Rückhalteraums, 
Verlagerung der Anlage Richtung Osten und Entkopplung vom Bornbach durch einen Leit-
damm. Des Weiteren werden der Einlaufbereich durch eine vorgeschaltete Reinigungsan-
lage (Kapitel 4.3.1) umgestaltet und die für den Rückhalt vorgesehenen Staulamellen den 
Immissionsanforderungen (DWA-M 102-3), den Emissionsanforderungen (DWA-A 102-2) 
und dem Hochwasserrückhalt bei HQ100 entsprechend angepasst (Kapitel 3.2). Das umge-
staltete Hochwasserrückhaltebecken entspricht auch den städtebaulichen Vorstellungen 
des Rahmenplans (Bezirksamt Hamburg Nord, 2023). 

Ein Lageplan des geplanten HRB ist Anhang A zu entnehmen. Die Minimalvariante wird da-
bei ohne das OÜF (Kapitel 3.1) konzipiert. Abb. 13 zeigt beispielhaft den Entwurf des HRB 
für die Maximalvariante (siehe Kapitel 0). 

Das HRB hat einen genehmigten und geplanten Dauerstau von 18 m +NHN. Dieser Dauer-
stau kann im Gegensatz zum Ist-Zustand bei den betrachteten Varianten durch die hydrau-
lische Entkopplung und die Reduzierung des Rückstaus durch den Gewässerausbau im Un-
terlauf (Kapitel 4.3.3) gehalten werden. Gleichzeitig ermöglicht diese Entkopplung auch die 
Durchgängigkeit des Bornbachs.   

Oberhalb dieses Dauerwasserstands steht eine Staulamelle von ca. 50 cm für den immissi-
onsseitigen Rückhalt zur Verfügung. Zusammen mit der entsprechenden Drosselung von 
20 l/s wird gewährleistet, dass die immissionsseitigen (Abflüsse bis HQ1) eingehalten wer-
den. 

Eine weitere Staulamelle (ca. 30 cm) sorgt für die Einhaltung der emissionsseitigen Anfor-
derungen (Abflüsse > HQ1).  

Der gesamte Rückhalt inkl. einer dritten Staulamelle (10 cm) mit der entsprechenden Dros-
sel gewährleistet, dass das HQ100 im Unterlauf den HQ100-Abfluss des Ist-Zustands nicht 
überschreitet (LSBG, 2024). 

Die Staulamelle von insgesamt 90 cm oberhalb des Dauerstaus von 18 m +NHN wird durch 
die Zuflüsse aus dem HRB-Umlauf und den RBF-Überlauf (Anhang D) beschickt. 
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Abb. 13: Beispielhafte Darstellung des HRB (hier: Maximalvariante) 

Bezüglich der Gestaltung werden Inseln, Flachwasserzonen und Tiefwasserzonen vorgese-
hen. Des Weiteren wird für den Einlaufbereich eine Umwälzung eingeplant (siehe auch Ka-
pitel 4.3.1), um negativen Auswirkungen von Nährstoffakkumulationen bei Stillgewässern 
vorzubeugen. 

Die Drosselung bis HQ1 erfolgt über einen Grundablass und für die selteneren Hochwasse-
rereignisse über einen Wehrüberfall (Beispiel in Abb. 14), welcher aber in der weiteren Pla-
nung auch z.B. als trapezförmiger Überlauf gestaltet werden kann. Der Rückhalt bei Ereig-
nissen > HQ1 beansprucht die dafür vorgesehene flache Uferzone am östlichen Rand des 
Beckens (Abb. 16). Die Gestaltung dieser flachen Zone erhöht die Erlebbarkeit des Hoch-
wasserrückhaltebeckens als integraler Bestandteil der städtebaulichen Planung. 

Die wichtigsten Kennwerte sind in Tab. 8 zusammengefasst. Abb. 14 zeigt die Volumen-
Höhen-Beziehung sowie die Drosselkurve des HRB und Abb. 15 eine schematische Darstel-
lung der Drossel. Eine dreidimensionale Visualisierung ist Abb. 16 zu entnehmen.  
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Tab. 8: Zusammenfassung der Kennwerte bei Umgestaltung des Rückhaltebeckens 

Parameter 
Maßgeblicher 

Lastfall 

Höhe der 
Staulamelle 
[cm +NHN] 

Rückhaltevolumen > 
Dauerstau [m3] 

Drosselmenge 
[l/s] 

Dauerstau MQ 1.800 0 0 
Immissionsseitiger 
Rückhalt 

HQ1 1.847 6.770 20 

Emissionsseitiger 
Rückhalt 

N30 1.880 12.500 1.126 

HQ100-Rückhalt HQ100 1.890 14.325 1.664 
  

 

Abb. 14: Volumen-Höhen Beziehung und Drosselfunktion bei Umgestaltung des HRB Diekmoor 
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Abb. 15: Beispielhafte Darstellung der benötigten Drossel 

  

Abb. 16: Dreidimensionale Visualisierung der Umgestaltung des HRB Diekmoor 

Zusammenfassend ermöglicht die Umgestaltung des HRB die Durchgängigkeit des Born-
bachs und die Einhaltung der Emissions- und Immissionsanforderungen (Verbesserung des 
Gewässerschutzes). Des Weiteren werden Überschwemmungen im Bornbach reduziert so-
wie die Hochwasserwelle in dem Hochwasserentstehungsgebiet (Definition gem. § 78d Abs. 
1 WHG) gedämpft (siehe auch (LSBG, 2024)).  
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4.3.3 Gewässerausbau 

Der Verlauf des Gewässerausbaus richtet sich nach der Umverlegung des Bornbachs ent-
lang der vorhandenen Schilfinsel (§ 30 Biotop) sowie des zur Verfügung stehenden Gewäs-
serentwicklungskorridors (GEK) am Auslauf des HRB bis zur Brücke Ursula-De-Boer-Straße. 
Die Breite des GEK wird nach Erfassung des Ist-Zustands anhand geeigneter Verfahren 
festgelegt. 

Aufnahme des Ist-Zustands und Ableitung der GEK 

Gemäß der deutschen Fließgewässertypen des Umweltbundesamtes (2014) ist der Born-
bach als „Sandgeprägter Tieflandbach“ (Typ 14) einzuordnen. Im Bereich des HRB und des-
sen unterstromig liegenden Abschnittes wird dabei eine, gegenüber dem hpnG „mäßig“ bis 
„sehr stark“ veränderte Gewässerstruktur festgestellt.  

Folgende Eigenschaften sind hierfür verantwortlich: 

 Fehlende Durchgängigkeit für Organismen und Sedimente am HRB 
 Stark eingetiefte Gewässerprofile (abschnittsweise 1,5 m) 
 Steile Böschungen mit begrenzter Möglichkeit zur lateralen und eigendynamischen 

Entwicklung, eingeschränkte Durchgängigkeit zwischen Gewässer und Land 
 Kolmatierte Gewässersohlen 
 Schmale bzw. nicht vorhandene oder funktionstüchtige Gewässerrandstreifen 
 Stark eingeschränkte Retention im Gewässer, keine Dämpfung von Abflussspitzen 

durch geradlinigen Gewässerverlauf und tiefen Einschnitt (erhöhte Hochwasserge-
fahr sowie Risiko von Uferabbrüchen und Verklausungen) 

 Durch die oben genannten Punkte: Geringe Klimawandelresilienz bei der erwarte-
ten Entwicklung (Klimareport Hamburg, Borsche et al, S. 23) 
 

Anhand der in Kapitel 3.3.2 beschriebenen Methodik werden die heutigen potenziell natür-
lichen Größen für den Bornbach-Abschnitt berechnet:  

 Tab. 9: Berechnete heutige potenziell natürliche Größen im Untersuchungsgebiet 

Parameter Wert 
Sohlgefälle [-] 0,00014 
Gewässerbreite [m] 4,2 
Mäanderlänge [m] 45 
Amplitude [m] 19 
Entwicklungskorridorbreite 
[m] 

30 

 

Ergebnisse der Variantenuntersuchungen 

Die untersuchten Varianten sind anhand von Lageplänen und exemplarischen Gewässer-
profilen in Anhang E dargestellt. Abb. 17 zeigt beispielhaft das Ergebnis für die Maximal-
variante (Kapitel 0) im Unterlauf des HRB. 
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Im Oberlauf des betrachteten Abschnitts (Kapitel 2) bzw. beim Umlauf um das umgestal-
tete HRB unterscheiden sich die Varianten nicht. Hier trennt ein Damm den Bornbach vom 
HRB ab und der Wasserstand wird durch eine Sohlgleite so gehalten, dass sich das vorhan-
dene als § 30 Biotop eingestuftes Feuchtgebiet (Schilfinsel) bei gleichzeitiger Schaffung 
einer Durchgängigkeit weiter entwickeln kann.  

 

Abb. 17: Beispiel Gewässerausbau im Unterlauf des HRB (hier: Maximalvariante) 

Für den Abschnitt unterstromig des Auslaufs des HRB werden folgende Maßnahmen ent-
wickelt: 
 
Bei der Maximalvariante werden Entwicklungsflächen entlang des betrachteten Bornbach-
Abschnitts untersucht, welche sich an dem hpnG orientieren. Dieses Vorgehen ermöglicht 
zum einen die Entwicklung hin zu einem sehr guten ökologischen Zustand und nutzt die ver-
fügbaren Flächen zur Schaffung von Strahlursprüngen. Letztere führen zu ökologisch po-
sitiven Auswirkungen auf unter- sowie oberstromig liegende Abschnitte. Der Gewässerent-
wicklungskorridor nähert in seiner Fläche auch dem Optimalfall an, nach welchem er in 
seiner Ausdehnung den natürlichen Auen gleicht (DWA-M 600).  
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Die Auenflächen orientieren sich dabei auch an einem größtmöglichen Erhalt von vorhan-
denem Baumbestand und der Einbindung bereits tiefer liegender Flächen. Eine abschnitts-
weise Verlegung des Fließgewässers dient zusätzlich der Ausnutzung aller Potenziale in 
Bezug auf Auenflächen. Der aktuelle Verlauf des Bornbachs sollte dabei abschnittsweise 
erhalten werden und Altarme entwickeln, welche insbesondere als Habitate und Rückzugs-
orte für Organismen dienen und somit das Wiederbesiedlungspotenzial fördern. 

Die reaktivierten Auen stellen dem Bornbach zusätzliche Retentionsflächen zur Verfügung, 
welche bei Abflussspitzen für eine Entlastung im Unterlauf sorgen (LSBG, 2024). Wechsel-
feuchte Bereiche in den Auen fördern die Biodiversität und schaffen Habitate und Rück-
zugsorte für Organismen. In Kombination mit den bereits festgestellten Biotopen in dem 
Untersuchungsraum werden ökologisch wertvolle Flächen entlang des Bornbachs zur Bio-
topverbindung hergestellt. Gleichzeitig dienen diese Flächen als naturschutzfachliche Aus-
gleichsflächen für die Erschließung. In Abschnitten starker Vertiefung, in welchen eine An-
bindung der Auen nicht ohne erheblichen Bodenaushub möglich ist, sind zumindest 
Abflachungen der Uferbereiche in Form von Sekundärauen vorgesehen.  

Bei der Mittleren Variante wird als rechtliche Mindestanforderung an den ökologischen Zu-
stand des erheblich veränderten Fließgewässers Bornbach das gute ökologische Potenzial 
anstatt des guten ökologischen Zustands verwendet. Gemäß der 
LAWA Verfahrensempfehlung zur Ermittlung typspezifischer Flächenbedarfe ist für diese 
Zieldefinition eine Reduktion der Entwicklungskorridore um über 50 % zulässig (ProAqua & 
Planungsbüro Koenzen, 2016), LANUV (2020)). Draus resultiert ein GEK von 15 m. Auf 
diese Weise wird bei der Mittleren Variante der Rückbau von Gebäuden auf den Flächen 
des dortigen Kleingartenvereins minimiert. Hierbei werden nicht die Kleingartenparzellen, 
sondern nur die darauf gebauten Gebäude berücksichtigt. Eine Verkleinerung der Parzellen 
durch die Umsetzung der mittleren Variante kann nicht ausgeschlossen werden und ist se-
parat zu prüfen. 

Bei der Minimalvariante wird das Gewässerprofil durch eine Sohlräumung weiter vertieft 
und die bereits vorhandenen Strukturmaßnahmen im Anschluss der Auskofferungen wieder 
eingepflegt. Bei dieser Variante verbessern sich das ökologische Potenzial bzw. der Zu-
stand nicht und die z.T. vorhandenen steilen Böschungen (< 1:2) erschweren die Unterhal-
tung. Der hydraulischen Notwendigkeit (Entlastung des geplanten HRB im freien Gefälle) 
wird zumindest initial Rechnung getragen. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Ab-
schnitt ohne eine Erweiterung des Entwicklungskorridors (Maximalvariante oder Mittlere 
Variante) kurzfristig wieder verlandet, und folglich zu dem Bedarf an regelmäßigen Sohl-
räumungen führt. 

Gewässerrandstreifen- und entwicklungskorridor 

Gem. § 11 HWG ist ein Gewässerrandstreifen von 5 m beidseitig am Bornbach einzuhalten. 
Im Ist-Zustand und bei der Minimalvariante gilt der Gewässerrandstreifen ab der Bö-
schungsoberkante, bei der Maximalvariante und Minimalvariante aufgrund der flachen Bö-
schung ab der Mittelwasserlinie (Bergmann, 2017). Geplante Erschließungswege müssen 
außerhalb dieses Gewässerrandstreifens angelegt werden.  
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In Tab. 10 sind die untersuchten Varianten und entsprechenden Breiten der Gewässerent-
wicklungskorridore aufgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Maximalvariante 
und Mittleren Variante die Einhaltung eines Gewässerrandstreifens im Gegensatz zu der 
Minimalvariante den Gewässerkorridor nicht zusätzlich verbreitert. Es ist zu erkennen, 
dass die Minimalvariante mit Gewässerrandstreifen am Ende zu einer größeren erforderli-
chen Breite als die Mittlere Variante führt. 

Tab. 10: Untersuchte Gewässerentwicklungskorridorbreiten im Projektgebiet des Bornbachs 

Variante Ökologischer Ziel-Zustand 
GEK  

(Mindest-
breite) [m] 

GEK mit Gewässer-
randstreifen [m] 

Maximalvariante sehr guter ökologischer Zustand 30 30,0 

Mittlere Variante gutes ökologisches Potenzial 15 15,0 

Minimalvariante Keiner - 17,5 

4.4 Hochwasserneutralitätsnachweis 

Die Ergebnisse des Hochwasserneutralitätsnachweise (Lastfall HQ100) für die drei Varianten 
im Vergleich zum Ist-Zustand sind im Modellbericht (LSBG, 2024) dargestellt. Der Bericht 
enthält auch Informationen zu den Überschwemmungsausdehnungen, hydraulische Längs-
schnitte und Betroffenheitsanalysen. Die Hochwasserneutralität wird für alle drei Varianten 
nachgewiesen. 

4.5 Kostenrahmenanalyse 

Mit der in Kapitel 3.5 beschriebenen Methodik werden die in Tab. 11 aufgeführten Kosten 
berechnet. Insbesondere beim Gewässerausbau unterscheiden sich die geschätzten Inves-
titionskosten zwischen den Varianten. Ursächlich sind die hohen Volumendifferenzen 
beim Bodenaushub zwischen den drei Varianten.  

Bei der Maximalvariante liegen die reinen Investitionskosten in Bezug auf den RBF auf 
Rang 1. Es ist jedoch hervorzuheben, dass daraus ein reduzierter AFS63 Eintrag in das 
HRB resultiert. Folglich ist mit geringeren Kosten für die Entschlammung in den nächsten 
Jahrzehnten zu rechnen. Dies wird bei der Bewertung der Varianten (Kapitel 5) berück-
sichtigt, jedoch nicht bei den investiven Kosten in Tab. 11 aufgeführt.  
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Tab. 11: Ergebnisse der Kostenrahmenanalyse 

Maßnahme 

Bruttokosten ohne Unterhaltung 
[Mio. €] 

Maximal-
variante 

Mittlere 
Variante 

Minimal-
variante 

RBF 3,97 3,87 3,42 
HRB mit/ohne OÜF 4,27 4,27 4,07 
Gewässerausbau 1,94 1,60 0,16 
Basiskosten 10,17 9,74 7,66 
Baukosten inkl. Kostenvarianz und 
Preissteigerung 

13,10 12,60 9,90 
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5 Variantenvergleich 

Tab. 3 fasst die in Kapitel 0 dargestellten Varianten zusammen. Die Varianten unterschei-
den sich hautsächlich in Hinblick auf die Ausprägung der Reinigungsanlage und des Gewäs-
serausbaus im Unterlauf des HRB. 

Tab. 12: Zusammenfassung der Unterscheide der Maßnahmen zwischen den Varianten 

Maßnahme 
Variante 1  

(Maximalvariante) 
Variante 2  

(Mittlere Variante) 
Variante 1  

(Minimalvariante) 

Reinigungs-
anlage 

Reinigt 82 % AFS63 und 
einen Großteil der Nähr-
stoffe.  
 
Zusätzliche Nährstoffrei-
nigung durch OÜF im 
HRB. 

Reinigt 76 % AFS63 und 
einen Teil der Nährstoffe.  
 
 
Zusätzliche Nährstoffrei-
nigung durch OÜF im 
HRB. 

Reinigt 52 % AFS63 und 
einen geringfügigen An-
teil an Nährstoffen. 

HRB Keine Unterscheidung 
zwischen den Varianten. 

Keine Unterscheidung 
zwischen den Varianten. 

Keine Unterscheidung 
zwischen den Varianten 
(Ausnahme: kein OÜF im 
Einlauf) 

Gewässeraus-
bau im Unter-
lauf des HRB 

Renaturierung zur Errei-
chung des sehr guten 
ökologischen Zustands 

Renaturierung zur Errei-
chung des guten ökologi-
schen Potenzials 

Sohlräumung ohne Rena-
turierung. 

 

Der Variantenvergleich wird anhand der Kriterien (1) Hochwasserschutz, (2) Gewässer-
schutz Fließgewässer, (3) Gewässerschutz Stillgewässer, (4) Flächenkonflikt und (5) Kosten 
durchgeführt. 

Die Auswertungen werden vergleichend gegenübergestellt (Tab. 13 bis Tab. 17) und an-
hand eines Radardiagramms (Abb. 18) zusammengefasst. Die Variante, die im Vergleich in 
der jeweiligen Kategorie am besten abschneidet, ist grün eingefärbt, die am wenigen effek-
tivste und daher nicht zu empfehlende in Rot und die dazwischenliegende Variante in Gelb. 

  



 
 

 
42 
 
 
 

Tab. 13: Hochwasserschutz 

Variantenvergleich: Hochwasserschutz 
Variante 1 (Maximalvariante) Variante 2 (Mittlere Variante) Variante 3 (Minimalvariante) 
Reduzierung der überschwemmten 
Flächen im Untersuchungsgebiet:  
3,56 ha.  

Reduzierung des HQ100 um 0,4 m3/s 
und damit keine negativen Auswirkun-
gen auf das ÜSG Tarpenbek.  

Reduzierung der durch Überschwem-
mungen betroffenen Gebäude (inkl. 
Kleingärtenlauben) um 70 Stück. 

Reduzierung der HQ100-Wassertände 
bis zu 44 cm (-31 cm am Einleitpunkt 
der geplanten Erschließung) 

Langfristiger Hochwasserschutz. 

 

Reduzierung der überschwemmten 
Flächen im Untersuchungsgebiet:  
3,36 ha.  

Reduzierung des HQ100 um 0,2 m3/s 
und damit keine negativen Auswirkun-
gen auf das ÜSG Tarpenbek. 

Reduzierung der durch Überschwem-
mungen betroffenen Gebäude (inkl. 
Kleingärtenlauben) um 68 Stück. 

Reduzierung der HQ100-Wasserstände 
bis zu 37 cm (-31 cm am Einleitpunkt 
der geplanten Erschließung). 

Mittelfristiger Hochwasserschutz. 

Reduzierung der überschwemmten 
Flächen im Untersuchungsgebiet:  
3,02 ha.  

Reduzierung des HQ100 um 0,2 m3/s 
und damit keine negativen Auswirkun-
gen auf das ÜSG Tarpenbek. 

Reduzierung der durch Überschwem-
mungen betroffenen Gebäude (inkl. 
Kleingärtenlauben) um 65 Stück. 

Reduzierung der HQ100-Wasserstände 
bis zu 19 cm (- 20 cm am Einleitpunkt 
der geplanten Erschließung) 

Kurzfristiger Hochwasserschutz. Er-
wartete Verlandung des Unterlaufs 
und damit Reduzierung der verfügba-
ren Staulamelle und der Dämpfung der 
Hochwasserwelle zwischen HRB und 
Brücke Ursula-De-Boer Str. 

 

Tab. 14: Gewässerschutz (Fließgewässer) 

Variantenvergleich: Gewässerschutz (Fließgewässer) 
Variante 1 (Maximalvariante) Variante 2 (Mittlere Variante) Variante 3 (Minimalvariante) 
Reduzierung der AFS63-
Konzentration auf 26 mg/l an der Ein-
leitung in den Bornbach. Kritische 
Konzentrationen von 30 mg/l werden 
für den gesamten Unterlauf des Born-
bachs eingehalten. 

 
Förderung der Fließdynamik und damit 
Eigenentwicklung des Bornbachs inkl. 
Sauerstoffanreicherung. 

 
 
 
 
Langfristiger, nachhaltiger Schutz des 
Bornbachs. 

Heutiger potenziell natürlicher Ge-
wässerzustand, hohe Strahlwirkung  
(Trittsteinprinzip). 

Reduzierung der AFS63-
Konzentration auf 27 mg/l an der Ein-
leitung in den Bornbach. Kritische 
Konzentrationen von 30 mg/l werden 
über eine Strecke von 740 m eingehal-
ten. 

 
Teilweise Förderung der Fließdynamik 
mit Potenzial zur Eigenentwicklung 
des Bornbachs mit leichter Sauerstoff-
anreicherung. 

 
 
 
Mittelfristiger Schutz des Bornbachs 
mit räumlicher Begrenzung. 

Gutes ökologisches Potenzial 

Reduzierung der AFS63-
Konzentration auf 30 mg/l an der Ein-
leitung in den Bornbach (Mindestan-
forderung Immission). Kritische Kon-
zentrationen von 30 mg/l werden über 
eine Strecke von 240 m eingehalten. 

 
Keine Förderung der Fließdynamik. 
Steile Böschungen und tief einge-
schnittener, enger Gewässerquer-
schnitt lässt keine eigendynamische 
Entwicklung zu, und somit auch keine 
Sauerstoffanreicherung. Böschungen 
z.T. steiler als 1:2 

Kurzfristiger und räumlich begrenzter 
Schutz des Bornbachs. 

Kein gutes ökologisches Potenzial und 
damit Anforderungen WRRL nicht er-
füllt 
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Tab. 15: Gewässerschutz (Stillgewässer) 

Variantenvergleich: Gewässerschutz (Stillgewässer) 
Variante 1 (Maximalvariante) Variante 2 (Mittlere Variante) Variante 3 (Minimalvariante) 
Reduzierung der Nährstofffrachten 
mit Möglichkeit der Annäherung an die 
„grünen“ Güteklassen für Nitrat und 
Phosphor gem. LAWA. 

 
Ein OÜF reduziert das Risiko von 
Schlammablagerungen und Resorption 
von Nährstoffen aus den Sedimenten. 
Bei einer Umwälzung (inkl. Pumpe) be-
steht die Möglichkeit der Einhaltung 
der entsprechenden Grenzwerte für 
Nährstoffe. 

Langfristiger Schutz des Stillgewäs-
sers. 

Gelöster Phosphor kann im Filterbeet 
abgebaut werden. 

Verbesserung der Nährstoffbedingun-
gen für das Stillgewässer ohne Mög-
lichkeit der Annäherung der „grü-
nen“ Güteklassen für Nitrat und 
Phosphor gem. LAWA. 

Ein OÜF reduziert das Risiko von 
Schlammablagerungen und Resorption 
von Nährstoffen aus den Sedimenten, 
allerdings bleibt dieses Risiko erhöht, 
insbesondere wenn keine Umwälzung 
umgesetzt wird. 

 
 
Mittelfristiger Schutz des Stillgewäs-
sers. 

Gelöster Phosphor kann im Filterbeet 
abgebaut werden. 

Hoher Nährstoffeintrag in das Stillge-
wässer mit erhöhtem Risiko einer Eu-
trophierung mit Algen- und Geruchs-
bildung. 

 
Kein OÜF. Hohes Risiko von 
Schlammablagerungen. 
 
 
 
 
 
 
Kein Schutz des Stillgewässers. 
 
 
Gelöster Phosphor kann kaum abge-
baut werden. 

 

 

Tab. 16: Flächenkonflikt 

Variantenvergleich: Flächenkonflikt 
Variante 1 (Maximalvariante) Variante 2 (Mittlere Variante) Variante 3 (Minimalvariante) 
Die Regenwasserbehandlungsanlage 
greift möglicherweise geringfügig in 
für Wohnbau vorgesehenen Flächen 
ein. 

Der Gewässerausbau fordert einen zu-
sätzlichen Eingriff in Kleingärtenpar-
zellen inkl. Lauben.  

Die Regenwasserbehandlungsanlage 
greift nicht in ursprünglich für andere 
Zwecke vorgesehene Flächen ein. 

 
Der Gewässerausbau fordert einen ge-
ringfügigen zusätzlichen Eingriff in 
Kleingärtenparzellen. Der Eingriff geht 
nicht über den Korridor des gesetzlich 
vorgeschriebenen Gewässerrandstrei-
fens hinaus.  

Die Regenwasserbehandlungsanlage 
greift nicht in ursprünglich für andere 
Zwecke vorgesehene Flächen ein. 

 
Der Gewässerausbau fordert keinen 
Eingriff in Kleingärtenparzellen. Aller-
dings werden die Flächen der Parzellen 
durch den gesetzlich geforderten Ge-
wässerrandstreifen beeinträchtigt. 

Hinweis:  
Gem. § 3 Abs. 1 BKleingG sollen Kleingärtenparzellen nicht größer als 400 m2 sein. Diese Anforderung wird von einigen 
Kleingartenparzellen im Untersuchungsgebiet nicht erfüllt. 
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Tab. 17: Kosten 

Variantenvergleich: Kosten 
Variante 1 (Maximalvariante) Variante 2 (Mittlere Variante) Variante 3 (Minimalvariante) 
Investive Baukosten inkl. Kostenvari-
anz und Preissteigerung, ohne Hono-
rarkosten: 
13,10 Mio. € brutto 

 
Hohe Reduzierung der Unterhal-
tungskosten erwartet (langer Ent-
schlammungszyklus HRB und Gewäs-
ser) 

Investive Baukosten inkl. Kostenvarianz 
und Preissteigerung, ohne Honorarkos-
ten: 
12,60 Mio. € brutto 

 
Leichte Reduzierung der Unterhal-
tungskosten erwartet (Verlängerung 
des Entschlammungszyklus HRB und 
Gewässer) 

Investive Baukosten inkl. Kostenvari-
anz und Preissteigerung, ohne Hono-
rarkosten: 
9,90 Mio. € brutto 

 
Keine Reduzierung der Unterhal-
tungskosten erwartet (erhöhter Ent-
schlammungszyklus HRB und Gewäs-
ser) 

 

Den Varianten werden auf Basis der in Tab. 13 bis Tab. 17 aufgezeigten Bewertungen einen 
Rang zwischen 1-3 zugewiesen. Diese werden anhand eines Radardiagramms (Abb. 18) 
dargestellt. 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist die Maximalvariante zu empfehlen. Die alternativen 
Varianten erfüllen nicht die wasserwirtschaftlichen Anforderungen (Hochwasser- und Ge-
wässerschutz). Die Maximalvariante erfordert dabei einen geringfügig höheren Eingriff in 
Kleingärtenparzellen zugunsten einer nachhaltigen Gewässerentwicklung. Sie fordert hö-
here Baukosten, dafür aber zukünftig geringere Kosten für die Gewässerunterhaltung und 
Aufrechterhaltung des Hochwasser- und Gewässerschutzes. 

 

Abb. 18: Ranking der Variante gem. Bewertungskriterium 
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6 Empfehlungen für die Vorplanung 

In der wasserwirtschaftlichen Machbarkeitsstudie Diekmoor wird folgender Untersu-
chungsbedarf für die weitere Planung (Vorplanungsphase) identifiziert:  

Alle Maßnahmen  

 Bodenproben sollen im Bereich der vorgesehenen Ausbaggerungen und Auskoffe-
rungen entnommen werden (RBF, HRB und Gewässerausbau). Die Kostenrah-
menanalyse hat die Bodenarbeiten als maßgeblichen Kostentreiber identifiziert (Ka-
pitel 4.5). Zur Minimierung des Kostenrisikos muss der Kontaminierungsgrad und 
somit die Einstufung der Entsorgung frühzeitig bestimmt werden. 

 Es soll eine dynamische Kostenvergleichsrechnung durchgeführt werden. Diese soll 
u.a. die Vorteile eines verlängerten Entschlammungszyklus bei dem geplanten HRB 
(Reduzierung der Wartungskosten) mit einem geeigneten Verfahren hervorheben. 

 Bei fortgeschrittener Ermittlung des Entwässerungskonzepts für das geplante Er-
schließungsgebiet müssen die ermittelten Abflussmengen mit den Berechnungser-
gebnissen der vorliegenden Machbarkeitsstudie abgeglichen werden. 

 Sollte sich der Flächenbedarf bzw. die Anordnung der Bauflächen im Zuge der wei-
teren Planung ändern, so sind diese Änderungen bei der weiteren Planung der was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen mit zu berücksichtigen. 

Reinigungsanlage und HRB 

 In der Vorplanung wird eine Bemessung des RBF anhand einer Langzeitsimulation 
(DWA-A 178) empfohlen. Damit soll sichergestellt werden, dass die mit dem verein-
fachten Verfahren festgelegten Volumen- und Stoffstromanteile im Langzeitverfah-
ren überprüft werden. Zusätzlich ist eine genaue Betrachtung des Geschiebe-
schachts und Dimensionierung des Überlaufs und Umlaufs einzubeziehen. 

 Die konkrete Form des RBF inkl. Böschungsneigung und Integration in das Land-
schaftsbild sollen im Zuge der Vorplanung finalisiert werden. 

 Die Notwendigkeit einer Einfriedung der Reinigungsanlage ist in Abhängigkeit der 
Zugänglichkeit, der Böschungsneigungen und weiterer Faktoren im Rahmen der wei-
teren Planung zu überprüfen (BUKEA, 2023, S. 12, LSBG, 2021). 

 Der Rückstaunachweis für das Kanalnetz soll nach der finalen Dimensionierung des 
RBF geführt werden. 

 Ein Monitoring für N und P (mehrere Monate) soll am Sielauslass 56620016 durch-
geführt werden. Die Ergebnisse sollen in der detaillierten Bemessung des OÜF inkl. 
Kreislaufführung (Umwälzung) in der Vorplanung berücksichtigt werden. 

Gewässerausbau 

 Aus Wirtschaftlichkeitsgründen sollen bei der weiteren Planung Synergien mit an-
deren Maßnahmen, z.B. „Konzeptplanung Ausgleichsmaßnahmen Bornbach zum Be-
bauungsplan Uhlenhorst 13“ Berücksichtigung finden. 

 Mit Hinblick auf den notwendigen Gewässerausbau im Unterlauf des HRB sind die 
schützenswerten Baumbestände zu kartieren. 
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 Das bisherige Konzept der Gewässerrenaturierung beruft sich primär auf die Di-
mensionierung der Gewässerprofile. In der Vorplanung sollen schwerpunktmäßig 
strukturverbessernde und hochwasserneutrale „In-Stream“ Maßnahmen, z.B. Kie-
seinträge und Totholzelemente, in die Betrachtung mit einbezogen werden. 

 Für die weitere Dimensionierung des Gewässerunterlaufs in der Vorplanung sollen 
weitere Lastfälle (z.B. HQ1 und HQ5) mit dem HN-Modell berechnet werden. 
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7 Zusammenfassung 

Ziel der Wasserwirtschaftlichen Machbarkeitsstudie (MBS) Diekmoor ist die Verbesserung 
der Gewässer- und Hochwasserschutzes am Bornbach entlang der geplanten Erschlie-
ßungsmaßnahme Diekmoor. Die rechtlichen Grundlagen hierfür werden abgleitet aus den 
Bewirtschaftungszielen für Oberflächengewässer (§ 27 WHG) bei Fremdeingriff.  

Die Defizitanalyse fasst die identifizierten wasserwirtschaftlichen Nachteile zusammen. Sie 
umfasst die vorhandene Hochwassergefahr, die hydraulischen und stoffliche Belastungen 
des Bornbachs, das Eutrophierungsrisiko des Stillgewässers sowie die fehlenden ökologi-
schen Qualitätskomponenten und mangelnde Durchgängigkeit des Bornbachs. Aus der De-
fizitanalyse werden Maßnahmen abgleitet. Diese werden unterteilt in eine Regenwasserbe-
handlungsanlage (RWBA) zur Reinigung von AFS63 und Nährstoffen, ein vom Bornbach 
entkoppeltes Hochwasserrückhaltebecken (HRB, Stillgewässer) und eine Gewässerrenatu-
rierung. Das HRB ermögliche eine Nachklärung in einem oberflächig durchströmten Feucht-
gebiet (OÜF). Die Funktionsnachweise dieser Maßnahmen und deren Interaktionen werden 
anhand eines Niederschlag-Abfluss Modells (N-A-Modell), 2D hydrodynamisch-numeri-
schen Modells (2D HN-Modell) und geeigneten analytischen Berechnungsverfahren geführt. 

Für die Ermittlung der bevorzugten RWBA werden Schilflamellenklärer, OÜF als alleinige 
Maßnahme und Sedimentationsrohre auf Basis von technischen Kriterien, Flächenverfüg-
barkeit sowie betrieblichen und ökonomischen Kriterien geprüft. Sie wurden aufgrund des 
fehlenden Gefälles, der unzureichenden Flächenverfügbarkeit oder zu geringer Reinigungs-
wirkung ausgeschlossen. Im Ergebnis wird nach Einigung mit der BUKEA und HSE in der 
MBS eine zentrale Einzugsgebietsanlage in Form eines RBF untersucht. Dieser reinigt einen 
maßgeblichen Anteil der anfallenden Schadstoffe. Die Wirkungsgrade werden mit den Be-
messungsverfahren nach DWA-A 178 und DWA-A 102-2 bestimmt. 

Die Entkopplung des HRB ermöglicht die Durchgängigkeit des Bornbachs und gewässer-
ökologische Aufwertungen. Sie berücksichtigt das Konzept des städtebaulichen Rahmen-
plans. Die Bemessung geht von dem bestehenden, wasserrechtlich genehmigten Dauer-
stauziel (18 m +NHN) aus. Der Rückhalt und die Drosselung werden so bemessen, dass die 
unterste Lamelle zur Dämpfung von häufigen Abflussspitzen vorgesehen ist (immissions-
seitig geforderter Rückhalt gem. DWA-M 102-3). Die höheren Staulamellen gewährleisten 
die Einleitmengenbegrenzung bei einem 30-jährlichen Niederschlagsereignis (emissionssei-
tig geforderter Rückhalt) sowie den Hochwasserschutz bei HQ100. Sie werden in das Land-
schaftsbild anhand eines flachen Uferparks (1:75 bis 1:100) übertragen. Innerhalb des HRB 
wird in einem Teilbereich ein OÜF zur Nachklärung der anfallenden Nährstoffe inkl. Umwäl-
zung empfohlen, um das Eutrophierungsrisiko des Stillgewässers und somit die Häufigkeit 
von Entschlammungsmaßnahmen zu minimieren. 

Der Gewässerausbau wird angelehnt an die Bewirtschaftungsziele des § 52 (3) HWaG vor-
wiegend in Form einer Gewässerrenaturierung zur Verbesserung des ökologischen Poten-
zials bzw. Zustands durchgeführt. Der erste Abschnitt unterstromig der Einleitung ist cha-
rakterisiert durch eine Entkopplung des HRB (Schaffung von Durchgängigkeit) und den 
Einstau der bestehenden Schilfinsel (§30 Biotop).  
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Im Unterlauf des HRB bis zur Ursula-De-Boer Straße werden eine Verbreiterung der Ge-
wässerprofile, eine Verbesserung der Gewässerstruktur und zur Erhöhung der Strahlwir-
kung (Trittstein-Prinzip) Altarme und die Schaffung von Sekundärauen empfohlen.  

Die Maßnahmen werden in verschiedenen Varianten erarbeitet, wobei sich das HRB von der 
Ausführung her nur vom OÜF her unterscheidet. Die RWBA und der Gewässerausbau hin-
gegen werden je nach Anforderungen und Zielvorstellung unterschiedlich dimensioniert. 

Die Maximalvariante (wasserwirtschaftliche Vorzugsvariante) erfüllt die Ziele der Verbes-
serung des Hochwasser- und Gewässerschutzes. Der Hochwasserschutz kann insbeson-
dere auch durch die Aufweitung im Unterlauf des HRB nachhaltig für den Bestand und das 
für die Erschließung vorgesehene Gebiet gewährleistet werden. Durch das Reinigungskon-
zept werden die Feinpartikelkonzentrationen für den gesamten Unterlauf des Bornbachs 
unter die Grenzwerte des DWA-M 102-3 gesenkt und das Risiko der Eutrophierung des 
Stillgewässers (HRB) minimiert. Es werden zudem naturschutzfachliche Ausgleichsflächen 
und eine Biotopverbindung gem. Strahlwirkungskonzepts (Trittsteinprinzip) geschaffen. 

Bei der mittleren Variante ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes nahezu gleichran-
gig mit der Maximalvariante. Die Gewässerökologie hingegen wird nicht in dem Umfang 
verbessert wie bei der wasserwirtschaftlichen Vorzugsvariante. 

Bei der Minimalvariante besteht durch die erwartete Auflandung des Unterlaufs das Risiko 
der nur kurzfristigen Funktionstüchtigkeit des Hochwasserschutzes. Auch der Gewässer-
schutz wirkt bei dieser Variante nur sehr lokal aus und ist nicht nachhaltig. Damit werden 
die Vorgaben des Verbesserungsgebots nicht erfüllt.  

In Bezug auf den baulichen Eingriff ist hervorzuheben, dass die Maximalvariante zu einer 
geringfügigen Beeinträchtigung eines für die Bebauung vorgesehenen Grundstücks führt. 
Im Unterlauf fordert die Wiederherstellung des sehr guten ökologischen Zustands außer-
dem Objektschutzmaßnahmen für betroffene Kleingartenlauben (siehe auch (LSBG, 2024). 
Bei der Maximalvariante ist für den besseren Hochwasser- und Gewässerschutz mit höhe-
ren Investitionskosten zu rechnen. Im Gegenzug ist durch die Reduzierung der Anzahl von 
Entschlammungen des HRB von geringeren Unterhaltungskosten auszugehen.  

Für weiterführende Untersuchungen im Rahmen einer Vorplanung sind in diesem Projekt 
bereits Werkzeuge und unterstützende Unterlagen erarbeitet und weiterentwickelt worden:  

 Erstellung der Strukturgüteklassen für den Bornbach 
 Detailliertes N-A-Modell für den gesamten Bornbach zur Testung von abflussrele-

vanten Maßnahmen 
 2D HN-Modell für den gesamten Bornbach zur Berechnung von hydraulisch relevan-

ten Maßnahmen 

Zusammenfassend hat die MBS Diekmoor das Konzept zur notwendigen Verbesserung des 
Hochwasser- und Gewässerschutzes weiterentwickelt, eine Variante als Grundlage für die 
weiteren Schritte der Erschließungsplanung festgelegt und damit die für die wasserwirt-
schaftlichen Belange benötige Flächenkulisse frühzeitig für das weitere Verfahren der Er-
schließung festgelegt. Die Umsetzung der Maximalvariante wird aus den genannten Grün-
den empfohlen. 



 
 

 
49 

  
 
 

8 Glossar 

Tab. 18: Glossar 

Begriff Beschreibung 

AFS63 

Kumulierte Stoffeinträge aus Niederschlagswassereinleitungen in Ge-
wässer werden gemäß DWA-A 102-1 anhand abfiltrierbarer Stoffe mit 
Durchmessern von 0,45 bis 0,063 µm abgebildet. Diese Feststoffanteil 
an den Einleitungen wird AFS63 genannt 

DOM Digitales Oberflächenmodell 

EMB Einleitmengenbegrenzung 

EPK 
Emissionspotenzialkarte: Darstellung der belasteten Flächen in drei Be-
lastungskategorien in Bezug auf den jährlich zu erwartenden AFS63-
Eintrag gem. DWA-A 102-2 

HN-Modell Hydrodynamisch-Numerisches Modell 

hpnG Heutiger Potenziell Natürlicher Gewässerzustand 

HRB Hochwasserrückhaltbecken 

Kolmation Abdichtung der Sohle durch die Sedimentation von Feinstoffen 

Makrophyten Hier: Wasserpflanzen 

N-A-Modell Niederschlag-Abfluss-Modell 

OÜF 
Oberflächig überströmtes Feuchtgebiet (Englisch: „Constructed Wet-
land“) 

PAK 

Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe –chemischen Stoff-
gruppe, die seit Jahrzehnten wegen ihrer problematischen Eigenschaften 
für Mensch und Umwelt im Fokus von Wissenschaft und Öffentlichkeit 
steht 

RBF Retentionsbodenfilter 

RWBA Regenwasserbehandlungsanlage 
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.  

  






































































